
483 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XITI. GP 

16. 10. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über. die Zahl, den Wirkungs1?ereich \Jnd die 
Einrichtung der Bundesministerien (Bundes­

ministeriengesetz 1973) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Zahl der Bundesministerien 

§ 1. Bundesministerien im Sinne des Art. 77 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 (B-VG) sind: 

1. das Bundeskanzleramt 
2. das Bundesministerium für Inneres 
3. ,das Bundesministerium für Justiz 
4. ,das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst , 
5. das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
6. das Bundesministerium für Finanzen 
7. das Bundesministel'1ium für Land- und Forst­

wirtschaft 
8. das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 

und Industrie 
9. das Bundesministerium für Verkehr 

10. das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung 

11. das Bundesministerium für Auswärtige Ange­
legenheiten 

12. das Bunqesministerium für Bauten und' Tech­
nik 

13. das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung 

14. das Bundesministerium für Gesundheit und 
. Umweltschutz 

Abschnitt 11 

Wirkungsbereich der Bundesministerien 

§ 2. (1) Der Wirkungsbereich der Bundesmini­
sterien umfaßt: 

1. Die Geschäfte,die 
a) im § 3 und im Teil 1 ,der Anlage bezeichnet 

sind, . f 

b) durch bundesverfassungsgesetzliche Vor­
schriften,' allgemeine Entschließungen des 
Bundespräsidenten, durch besondere bun-

desgesetzliche I Vorschriften oder durch Ver­
ordnungen auf Grund ,des § 16 einzelnen 
Bundesministerien zur Besor,gung zugewie­
sen sind und 

2. ,die Sachgebiete, ,die gemäß dem Teil 2 der 
Anlage einzelnen Bundesministerien zur Besor~ 
gung zugewiesen si1lJd. ' 

(2) Die Bundesministerien haben gemäß den 
Weisungen (Art. 20 Abs. 1 B-VG) und unter der 
Verantwortung {Art. 74, 76 und 142 B-VG) des 
mit ihrer Leitung (Art. 77 Abs. 3 B-VG) betrauten 
Bundesministers im Rahmen ihres Wirkungsbe­
reiches auf Grund der Gesetze die ihnen durch 
bundesverfassungsgesetzliche Vorschl'iften, allge­
meine Entschließungen des Bundespräsidenten, 
durch ,dieses Bundesgesetz oder andere· bundes­
gesetzliche Vorschriften oder durch Verordnun­
gen auf Grund des § 16 übertragenen Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung in liweckmäßiger, 
wirtschaftlicher und sparsamer Weise zu besorgen. 

(3) Geschäfte der obersten Bundesverwaltung 
im Sinne des Abs. 2 sind Regierung~akte, Ange­
legenheiten ,der behördlichen Verwaltung oder 
der Verwaltung des Bundes als Träger von 
Privatrechten. 

§ 3. Die Bundesministerien ha!hen 1m :j.tahmen 
ihres Wirkungsbereiches (§ 2 Abs. 1) 

1. an der, Besorgung der Geschäfte anderer 
01"gane des Bundes und ,der Länder mitzuwirken, 
soweit dies gesetzlich vorgesehen ist; -

2. die Bundesregierung bei ,der Besorgung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen; sie haben insbesondere 
Vorlagen der Bundesregierung an den National­
rat, Verordnungen und Kundmachungen der Bun­
desregierung sowie sonstige Beschlüsse der Bun­
desregierung, die Angelegenheiten des Wirkungs­
bereiches des betreffenden Bundesministeriums ' 
lium Gegenstand haben, vorzubereiten und die 
Beschlüsse der Bundesregierung innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches durchzuführen; 

3. alle Fragen wahrzunehmen und zusamm·en-; 
fassend zu prüfen, ,denen vom Standpunkt der 
Koordinierung und vorausschauenden Planung 
der ihnen übertragenen Sachgebiete und vom 
Standpunkt der wirtschaftlichen und zweckmäßi­
gen Einrichtung und Arbeitsweise ,der Vollzie-
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hung im Bereiche des Bundes grundsätzlich Bedeu­
tung zukommt, sie haben hiebei auf alle Gesichts­
punkte Be1dacht zu nehmen, ·die seitens des Bun­
des für den Bereich der ihnen zugewiesenen 
Sachgebiete vom rechts-, verwaltungs- und wirt­
schaftspolitischen Standpunkt von Bedeutung 
sind; sie haben die Ergebnisse dieser Prüfung für 
die Bundesre~ierung und für dtie Bundesminister 
bereitzustellen und bei Besorgung der ihnen 
obliegenden Geschäfte der obersten Bundesver­
waltung entsprechend zu verwerten; 

4. alle Interessen wahrzunehmen,die im Zu­
sammenhang mit Iden von ihnen zu besorgenden 
Geschäften der o'bersten Bundesverwaltung hin­
sichtlich der Besorgung ,der ,den Ländern verfa.s­
sungsmäßig übertragenen Sachgebiete von Bedeu­
tung sind, sowie auf die wechselseitige Koordinie­
rung der Vollziehung des Bundes und der Länder 
Bedacht zu nehmen. 

§ 4. (1) Die Bundesminister haben in geeigneter 
Weise, erforderlichenfalls durch unmittelbare Ein­
schau dafür Sorge zu tragen, daß die ihren Bun­
desministerien nachgeordneten Verwaltungsbe­
hörden, Kmter und Einrichtungen ·des Bundes 
ihre Geschäfte in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, 
wirtschaftlicher und sparsamer Weise besorgen 
und die bei diesen Dienststellen und sonstigen 
Organen beschäftigten Bediensteten sachgerecht 
verwendet werden (Dienstaufsicht). 

(2) Die Bundesminister haben Mißstände, die 
sie in Ausübung der Dienstauf.sicht feststellen, 
mit den ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden 
Mitteln unverzüglich abzustellen. 

(3) Die Bestimmungen ·der .A!bs. 1 und 2 finden 
auf Behöl"den der mittelbaren Bundesverwaltung 
keine Anwendung. 

§ 5. (1) Die Bundesministel"ien haben Geschäfte, 
die den Wirkungsbereich mehrerer Bundesmini­
sterien !betreffen, soweit bundesgesetzlich nichts 
anderes <bestimmt ist, nach Maßgabe der nach­
stehenden Bestimmungen zu hesorgen: 

1. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Ange­
legenheiten mehrerer in ·den Wirkungsbereich 
versch·iedener Bundesministerien faUender Sach­
gebiete zum Gegenstand hat, haben .die in Be­
tracht kommenden Bundesministerien nach den 
Grundsätzen des kbs. 2 gemeinsam' vorzugehen. 

(2) In ,den Fällen des Abs. 1 Z. 1 haben die 
betreffenden Bundesministerien gemeinsam fest­
zustellen, der Wirkungs!bereich welches Bundes­
ministeriums durch das gerrieinsam zu besorgende 
Geschäft vorwiegend !betroffen wil'd. Diesem 
Bundesministerium o'bliegtdie führende Ge­
schäftsbehandlung. Vermögen sich .die betreffen­
den Bundesministerien nicht innerhalb einer ange­
messenen Frist zu einigen, welchem Bundesmini­
sterium die führende Geschäftsbehandlung zu­
kommt, so obliegt die Beurteilung dieser Frage 
unter Zugrundelegung des ersten Satzes auf An­
trag eines ~der betroffenen Bundesministerien ·der 
Bundesregierung. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 hat das zu­
ständige Bundesministerium dem oder ·den betei­
ligten Bundesministerien Gelegenheit zu einer 
Kußerung innerhalb einer angemessen festzuset­
zenden Frist zu geben. Macht das Geschäft des 
zuständigen Bundesministeriums jedoch Maßnah­
men auf Sachgebieten notwendig, die in den Wir­
kungsbereich eines betei'ligten Bundesministeriums 
fallen, so hat das zuständ~ge Bundesministerium 
im Einvernehmen mit dem beteiligten Bundes­
ministerium vorzugehen. Kommt ·dieses Einver­
nehmen binnen einer ang\!messenen Frist nicht 
zustande oder wird es ausdrücklich verweigert, 
so kann sowohl das zuständige als auch ein betei­
ligtes Bundesministerium, mit dem das Einver- , 
nehmen herzustellen ist, ,die Angelegenheit .der 
Bundesregierung zur Beratung vorlegen. 

(4) Gesetzliche Bestimmungen über die Konzen­
tration des Verwaltungsverfahrens von unter 
verschiedenen Gesichtspunkten zu behandelnden 
Angelegenheiten in einem einheitlichen Verfahren 
wer·den nicht· berührt. Das ,gleiche gilt von Vor­
schriften über die Behandlung von Vorfragen bei 
der Feststellung des Sachverhaltes im Zuge eines 
Verfahrens. 

§ 6. Unb~scha.det der Bestimmungen des § 5 
haben die Bundesministerien das Bundeskanzler­
amt über die Besorgung ,der ,in § 3 Z. 3 und 4 
bezeichneten Geschäfte laufend und zeitgerecht 
zu unterrichten. Das Bundeskanzleramt hat bei 
Besorgung von Geschäften tim Rahmen des ihm 
gemäß Abschnitt A Z. 1 des Teiles 2 der Anlage 
zugewiesenen Sachgebietes auf diese Information 
Bedacht zu nehmen. , 

Abschnitt III 

2. Bei Besorgung eines Geschäftes, ,das Ange- Einrichtung der Bundesministerien 
legenheiten eines Sachgebietes zum Gegenstand 
hat, das in .den Wirk~ngsbereich eines Bundes- 1. Ge s c h ä f t sei nt eil u n g 
ministefiums (zuständiiges Bundesministerium) § 7. (1) Die Bundesministerien glliedern sich in 
fällt, jedoch Sachgebiete berührt, ,die in den Sektionen, diese wieder in Abteilungen. Alle zum 
Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer Wirkungsbereich eines Bundesministeriums ge­
Bundesministerien (beteiIigte Bundesministerien) hörenden Geschäfte sind unter Bedachtnahme auf 
fallen, hat das zuständige Bundesministerium ihre Bedeutung und ihren Umfang nach Gegen­
nach den Grundsätzen des Abs. 3 im Zusammen- stand und sachlichem Zusammenhang auf die 
wirken mit dem oder ·den beteiligten Bundes- einzelnen Sektionen und Abteilungen aufzuteilen. 
ministerien vorzugehen., i Dabei ist insbesondere darauf zu achten, daß zur 

/' 
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Bes'Orgung v'On Geschäften, die sachlich eine Ein­
heit darstellen, stets nur eine einzige Sekti'On 
und eine einZlige Abteilung führend zuständig 
sind. Geschäfte, die regelmäßig nur in einem 
geringen Umfang anfallen, sind mit sachverwand­
ten Aufgaben zusammenzufassen und einer Abtei­
lung zur gemeinsamen Besorgung zuzuweisen. 

(2) Mehrere Abteilungen können zu einer 
Gruppe zusammengefaßt wel.'lden, wenn ,dies im 
Interesse des besseren Zusammenwirkens n'Ot­
wendig ist. Eine Abteilung' kann in Referate 
untergliedert werden. 

(3) Urrbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 können zur zusammenfassenden Behand­
lung aller zum Wirkungsbereich .des 'Bundesmini­
steriums gehörenden Geschäfte, insbes'Ondere von 
Geschäften, die ,den Wirkungsbereich zweier 'Oder 
mehrerer Sektionen berühren, s'Owie zur Bera­
tung und Unterstützung des Bundesministers bei 
den ihm 'Obliegenden Entscheidungen auf dem 
Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik ,s'Onstige 
'Ol1ganisat'Orische Einrichtungen geschaffen werden. 

(4) Die 'Bestimmungen ,der Abs. 1 und 2 stehen 
auch der Schaffung v'On Einrichtungen nicht ent­
gegen, die für den Bereich eines ganzen Bundes­
ministeriums 'Oder eines Teiles eines solchen zur 
inneren Revision der Verwaltung und zur Sicher­
stellung einer gesetzmäßigen Vollziehung sowie 
einer sparsamen und zweckmäßigen Gebarung 
geschaffen werden. 

(5) Für die Bes'Orgung v'On Geschäften in Ange­
legenheiten, in denen der Bund als Träger von 
Privatrechten tätig wird, kann eine v'On den 
Abs. 1 und 2, a!bweichende Organisati'On v'Orge­
sehen werden, s'Oweit ,dadurch diese Aufgaben 
zweckmäßiger, wirtschaftLicher und sparsamer er­
füllt werden. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 stehen 
der Einrichtung v'On Behör·denbrbliotheken und 
Registraturen, v'On Buchhaltungen sowie v'On 
Ein- und Abgang-, Kanzlei-, Schreib- und sonsti­
gen Hilfsstellen für den Bereich mehrerer Bundes­
ministerien nicht entgegen. In diesem Fall haben 
die mit der Leitung dieser Bundesministerien 
betrauten Bundesminister, urrbesch3ldet der Zu­
ständigkeit jedes dieser Bundesministerien zur 
Ausübung ,der Fachaufsicht (Z. 8 ,des Teiles 1 
der Anlage) für die Angelegenheiten ,ihres Wir­
kungsbereiches durch Verol1dnung zu bestimmen, 
welches dieser Bundesministerien die in den Z; 3 
bis 7 und 9 his 13 s'Owie in Z. 16 des Teiles 1 
der Anlage genannten Geschäfte hinsichtlich dieser 
Einrichtungen 'Oder Stellen wahrnimmt. 

(7) Auf die Einrichtung der Buchhaltungen 
der Bundesministerien ~ndendie Bestimmungen 
des Bundeshaushaltsgesetzes, bis zu ·dessen In­
krafttreten ,der Art. 5 ,des Verwakungsent­
lastungsgesetzes, BGB1. Nr. 277/1925, und die 
auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Ver'Ord­
nungen Anwendung. 

(8) Die Zahl der Sekti'Onen und Abteilungen 
s'Owie allenfalls die Einrichtung v'On Gruppen, 
Referaten und v'On Einrichtungen gemäß den 
A:bs. 3 bis 6 und die Auf teilung der Geschäfte auf 
sie ist inder Geschäftseinteilung jedes Bundes­
ministeriums festzusetzen; sie ist v'Om Bundes­
minister für das v'On ihm geleitete Bundesmini­
sterium zu erlassen und zur öffentlichen Einsieht 
aufzulegen. 

(9) Der Bundesminister für Inneres kann fü'r 
die in seinem Bereich bestehende Genera1direk­
ti'On für die öffentliche Sicherheit (§ 15 Abs. 1 
.des Behörden-überleitungsgesetzes, StGBl. 
Nr. 94/1945) ins'Oweit Ausnahmen v'On den Be­
-stimmungen ,der Abs. 1 bis 4 verfügen, als ,dies 
zur wirkungsvollen Erfüllung ,der Aufgaben ,der 
Generaldirekti'On für die öffentliche Sicherheit 
auf dem Gebiete ,der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit n'Ot­
wendig ist. 

(10) Der Bundesminister für Landesverteidi­
gung kann für den Bereich seines Bundesmini­
steriums insoweit Ausnahmen von ,den Bestim­
mungen der Abs. 1 bis 4 verfügen, als dies zur 
wirkungsvollen Erfütlung ,der dem Bundesheer 
'Obliegenden Aufgaben n'Otwendig ist. 

(11) Der Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten kann mit der zusammenfassenden 
Behandlung aller zum WirkUrigsbereich des Bun­
desministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
gehörenden Geschäfte einen Generalsekretär für 
AuswärtiJge Angelegerrheiten betrauen. 

(12) Auf Grund der Geschäf,tseinteilung kann 
niemand ein Recht geltend machen. 

§ 8. (1) Jeder Bundesminister kann zur V'Or­
bereitung und V'Orberatung v'On im § 3 Z. 2, 3 
und 4 bezeichneten Geschäften sowie v'On Ge­
schäften, ,die auch den Wirkungsbereich anderer 
Bundesministerien betreffen (§ 5), K'Ommissi'Onen 
einsetzen. V'Or Heranziehung Bediensteter ande-. 
rer Bundesministerien ist das Einvernehmen mit 
dem betreffenden Bundesminister herzustellen. 

(2) Der Bundesminister hat die Aufga:be, die 
Zusammensetzung, den Vorsitz und ,die Mei­
nungsbildung jeder v'On. ihm gemäß Abs. 1 ein­
gesetzten K'Ommissi'On festzulegen. Hiebei ist dar­
auf Bedacht zu nehmen, ,daß im Ergebnis ,der 
Beratungen solcher K'Ommissionen auch die Auf­
fassung ,der in ,der Minderheit gebliebenen Mit­
glieder zum Ausdruck kommt. 

(3) Die Bestimmungen ,der Abs. 1 und 2 stehen 
der Zu ziehung v'On Sachverständigen durch ,die 
Bundesminister bei Bes'Orgung der einzelnen Ge­
schäfte nicht entgegen, ,die den v'On ihnen ge­
leiteten Bundesministerien 'Obliegen. 

2. G e s c h ä f t S'O r ,d nun g 
§ 9. Der Bundesminister hat mit der Leitung 

der Sektionen und Abteilungen s'Owie allfäHiger 

2 
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Gruppen und Referate ·des von ihm geleiteten 
Bundesministeriums geeignete Beamte ,der Allge­
meinen Verwaltung der Verwendungsgruppe A 
oder hinsichtlich der Anstellungserfor.dernisse 
gleichzuwertende Beamte anderer Besoldungs­
gruppen zu hetrauen und ihre Vertretung bei 
ihrer Verhinderung zu regeln. Ein Beamter einer 
anderen Verwendungs- oder Besoldungsgruppe 
kann mit der Leitung einer Sektion, Ahteilung, 
Gruppe oder eines Referates hetraut werden, 
wenn dies im Hinblick auf die Af't der Geschäfte, 
die der betreffenden Sektion, Gruppe, Abteilung 
oder Referat zur Besorgung zugewiesen sind, an­
gezeigt ist und ·der betreffende Beamte dazu be­
sonders geeignet ist. 

§ 10. (1) Der Bundesminister kann im Interesse 
einer· raschen und zweckmäßigen Geschäftsbe­
handlung urrbeschadet seiner bundesverfassungs­
gesetzlich geregelten Verantwortlichkeit und un­
beschadet der ihm bundesverfassungsgesetzlich 
vorbehaltenen Geschäfte den Sektionsleitern be­
stimmte Gruppen von Angelegenheiten zur selb­
ständigen Behandlung übertragen. Dabei ist auf 

'die Bedeutung der einzelnen Angelegenheiten 
gebührend Bedacht zu nehmen. Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann der Bundesmini­
ster auch Gruppen-, Ahteilungs- und Refer:tts­
leitern ·die selbständige Behandlung hestimmter 
Gruppen von Angelegenheiten üibertragen. 

(2) Angelegenheiten, zu ,deren selbständiger 
Behandlung ein Sektionß-, Gruppen-, Abteilungs­
oder Referatsleiter ermächtigt wurde, sind ,im 
Namen des Bundesministel's zu erledigen und zu 
unterfertigen. 

(3) Das Weisungs recht (Art. 20 Abs. 1 B-VG) 
der vorgesetzten Organe wir·d durch die Ermäch­
tigung zur selbständigen Behandlung bestimmter 
Gruppen von Angelegenheiten nicht herührt. Der 
Bundesminister ist herechtigt, jede Angelegenheit, 
zu deren selbständiger Behandlung ein Sekotions-, 
Gruppen-, Abteilungs- ooer Referatsleiter er­
mächtigt wurde, an sich zu ziehen oder sich die 
Genehmigung der Entscheidung vorzubehalten. 
Das gleiche Recht steht für bestimmte Angelegen­
heiten dem Sektionsleiter gegenüber .den ihm 
unterstellten Gruppen-, Ahteilungs- und Referat,s­
leitern, dem Gruppenleiter gegenüber' den ,ihm 
unterstellten Abteilungs- und Referatsleitern und 
dem Abteilungsleiter gegenüiber den ihm unter­
stellten Referatsleitern hinsichtlich solcher Ange­
legenheiten zu, zu ·deren selbständiger Behand­
lung diese. ermächtigt wurden. 

(4) Soweit ,die Geschäftshehandlung ohne die 
Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheitlichkeit 
besonders beschleunigt zu werden vermag, kann 
der Bundesminister nach Anhörung des Sektions­
leiters ausnahmsweise geeignete Bedienstete zur 
selbständigen Behandlung bestimmter :in den 
Wirkungshereich einer Abteilung hzw. eines Refe-

rates fallender Angelegenheiten ermächtigen. Die 
Abs. 2 und 3 sind in diesen Fällen sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) In den Fällen des § 7 Abs. 3 bis 5 kann 
hinsichtlich der Geschäftsbehandlung eine von 
den Ahs .. 1 bis 4 ahweichende Regelung getroffen 
werden. 

§ 11. Soweit ein Bundesminister einen Staats­
sekretär mit der Besorgung bestimmter Geschäfte 
betraut hat, :ist der Staatssekretär berech·tigt, Wei­
sungen zu erteilen. 

3. Kanzleiordnung 

§ 12. Die fqrmale Behandlung der von den 
Bundesministerien zu besorgenden Geschäfte ist 
von der Bundesregierung in einer für alle Bundes­
ministerien einheitlichen Kanzleiordnung festzu­
legen. 

4. G e m ein sam e B e s tim m u n g 

§ 13. Bei der Einrichtung der Bundesmini'sterien 
ist nach den Grundsätzen .der Zweckmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vorzugehen. 

Abschnitt IV 

Veränderungen im besonderen Wirkungsbereich 
und Personalstand einzelner Bundesministerien 

§ 14. Soweit in hesonderen hundes gesetzlichen 
Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. b) auf den 
nachstehend bezeichneten Sachgebieten ein ande­
res als ·das gemäß ,dem 2. Teil ,der Anlage dafür 
zuständige Bundesministerium zur Besorgung von 
Geschäften berufen ist, tritt unbeschadet der Be­
stimmung des § 5 an die Stelle jenes Bundes­
ministeriums das gemäß ,dem 2. Teil .der Anlage 
zuständige: 

1. Angelegenheiten der Hilfe für Entwicklungs­
länder, soweit sie nicht in die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Auswärtige An­
gelegenheiten fallen (Abschnitt A Z. 6 ·des 
Teiles 2 der Anlage). 

2. Angelegenheiten des SchuIwesens auf dem 
Gebiete ,der Land- und Forstwirtschaft mit 
Ausnahme der Schulerhaltung, Schulerrich­
tung und Schulauflassung ·der land- und forst­
wirtschaftlichen Bundesschulen sowie mit Aus­
nahme der Dienstrechtsangelegenheiten der 
Lehrer an mittleren und niederen land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen (Abschnitt D 
Z. l,des Teiles 2 der Anlage). 

3. Angelegenheiten ,der allgemeinen Fürsorge 
(Armenwesen) (Abschnitt E Z: 5 des Teiles 2 
·der Anlage). 

4. Angelegenheiten des A1'beitsrechtes, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Bundesmini­
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
oder des Bundesministeriums für Verkehr 
fallen (Abschnitt E Z. 3 des Teiles 2 der 
Anlage). 
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5. Angelegenheiten der Preisregelung, Preisüber­
wachung und Preistre~berei (Abschnitt H Z. 5 
des Teiles 2 der Anlage). 

mlfilster haben nach Anhörung der zuständigen 
Zentralausschüsse der Personal vertretung mit Be­
scheid festzustellen, welche Bundesbedienstete aus-

6. Wettbewerbsangelegenheiten 
Z. 6 des Teiles 2 der Anlage). 

(Abschnitt 
schließlich oder überwiegend mit Angelegenheiten 

7. Angelegenheiten des Schutzes von Mustern, 
Marken und anderen Warenbezeichnungen 
'(Abschnitt H Z. 8 des Teiles 2 der Anlage). 

H befaßt sind, die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
nunmehr in den Wirkungsbereich eines anderen. 
Bundesministeriums fallen. Die in Abs. 1 ver­
fügte übernahme von Bundesbediensteten in den 
Personalstand des gemäß diesem Bundesgesetz: 
nunmehr sachlich zuständigen Bundesministe­
l'iums wird mit Rechtskraft dieser Fests·tellungs­
bescheide wirksam. 

8. Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Ab­
schnitt H Z. 9 des Teiles 2 ·der Anlage). 

9. Angelegenheiten .des Energiewesens, soweit es 
sich dabei nicht um Angelegenheiten des Berg­
wesens handelt und mit Ausnahme der Nor­
malisierung und Typisierung elektrischer An­
lagen und Einrichtungen sowie Sicherheits­
rnaßnahmen auf diesem Gebiet (Abschnitt H 
Z. 13.des Teiles 2 der Anlage). 

10. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der 
Straßenpolizei (Abschnitt I Z. 3 des Teiles 2 
der Anlage). 

11. Angelegenheiten ·des gewerbIichen' Perronen­
und Güterverkehrs einschließlich der gewerb­
lichen Beförderung von Gütern in Rohrlei­
tungen mit Ausnahme der Wasserleitungsan­
gelegenheiten (Abschnitt I Z. 4 des Teiles 2 
der Anlage). 

12. Angelegenheiten der Beför.derung von Perso­
nen und Gütern im Werksverkehr (Abschnitt I 
Z.5 des Teiles 2 der Anlage). 

13. Angelegenheiten der österreichischen Vertre­
tungsbehörden (Abschnitt K .des Teiles 2 der 
Anlage) bei der EWG, bei 'der EURATOM 
und bei ·der EGKS. 

14. Angelegenheiten ·der wirtschaftlichen Integra­
tion (Abschnitt K des Teiles 2 .der Anlage). 

15. Angelegenheiten .der Pressea:ttaches (Ab­
schnitt K in Verbindung mit Abschnitt A 
Z. 2 des Teiles 2 der Anlage). 

16. Angelegenheiten der kulture1l1m Auslandsbe­
ziehungen (Abschnitt K des Teil"s 2 der An­
lage). 

§ 15. (1) Soweit auf Grund dieses Bundes­
gesetzes eine Knderung ,im Wirkungsbereich der 
Bun:desministerien eintritt, weI'den die den Per­
sonalständen der bisher zuständigen Bundesmini­
sterien angehörigen Bundesbediensteten, die aus­
schließlich oder überwiegend mit Angelegenheiten 
befaßt sind, die gemäß .diesem Bundesgesetz nun­
mehr in den Wirkung.~bereich eines anderen Bun­
,desministeriums fallen, mit ,dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in den Personalstand des 
gemäß diesem Bundesgesetz zuständigen Bundes­
ministeriums übernommen. 

(2) Die nach den besonderen bundesgesetz­
lichen Vorschriften bisher zuständigen Bundes-

(3) Den gemäß Abs. 1 iri den Personalstand 
des gemäß diesem Bundesgesetz nunmehr zu­
ständigen Bundesministeriums übernommenen 
Bediensteten ist eine Verwendung (Funktion) zu­
zuweisen, die ihrer bisherigen Verwendung (Funk­
,tion) zUffiQndest gleichwertig ist. 

Abschnitt V 

Verkehr mit dem Ausland 

§ 16. (1) Der Bundesminister für Auswärtige' 
Angelegenheiten kann im Rahmen seines Wir­
kungsbereiches mit Veror,dnung im Einverneh­
men mit dem beteiligten Bundesminister ein 
anderes Bundesministerium als das Bundesmini­
sterium für Auswärtige Angelegenheiten im Inter­
esse der Verwaltungsvereinfachung ermächtigen. 
soweit dadurch weder völkerrechtliche noch 
außenpolitische Fragen berührt werden und so­
weit staatsvertragliche Vereinbarungen dem nicht 
entgegenstehen, 

1. zum Schriftverkehr mit ausländischen Staa­
ten und sonstigen Völkerrech,tssubjekten ein­
schließlich internatronaler Organisa:tionen in An­
gelegenheiten des Wirkungsbereiches dieses Bun­
desministeriums ; 

2. zur Verhandlung von Staatsverträgen, die­
Angelegenheiten des Wirkungsbereiches dieses 
Bundesministeriums zum Gegenstand haben; 

3. urrbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG zur Ver­
tretung der Republik österreich gegenübe~ inter­
nationalen Organisationen, ·die zur Behandlung 
von Angelegenheiten errichtet wurden, die in 
·den Wirkungsbereich dieses Bundesministeriums 
fallen, und zum Verkehr mit diesen. 

(2) In der Verordnung ,gemäß Abs. 1 sind 
auch die Bedingungen und Auflagen festz;ulegen, 
die zur Erfüllung ,der Aufgaben notwendig sind, 
die dem Bundesministerium für Auswärtige An­
gelegenheiten insbesondere auf dem Gebiet des 
Völkerrechtes und der Außenpolitik vorbehalten 
bleiben. 

(3) Die gemäß 1\bs.l ermächtigten Bundes­
ministerien ha:ben mit den ausländischen Ver­
tretungsbehörden' in österreich - sowie mit -den 
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österreichischen Vertretungsbehönden im A us­
land im Wege des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten zu verkehren. 

Abschnitt VI 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 17. Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Geschäftseinteilungen (§ 7) sowie die Kanzlei­
ordnung (§ 12) sind so zeitgerecht zu erlassen, 
daß sie spätestens am 1. Jänner 1975 in Kraft 
treten können. ' 

§ 18. (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes geltenden Geschäftseintei­
lungen 'der Bundesministerien sowie die derzeit 
geltende Kanzleiol'dnung treten mit Inkrafttre­
ten der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Geschäftseinteilungen u'nd :der Kanzleioronung 
,der Bundesministerien außer Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten ·dieses Bundesgesetzes 
treten alle ,die Zahl, den allgemeinen Wlirikungs­
bereich und die Einrichtung der Bundesmini­
sterien regelnden bundesgesetzlichen und als Bun­
desgesetze geltenden Rechtsvorschriften sowie die 
in Durchführung ·dazu erlassenen Bestimmungen 
außer Kraft; insbesondere verlieren die nach­
stehenden Rechtsvorschriften, soweit .sie noch in 
Kraft stehen, ihre Wirksamkeit: 

1. Der Ministerialerlaß vom 17. März 1848, 
Pol. Ges. Slg. Nr. 30, über die Bildung eines 
verantwortlichen Ministerntes. 

2. Das Schreibendes k. k. Finanzministeriums 
vom 19. Mai 1848, Pol. Ges. Slg. Nr. 69, 
an sämdiche Landesstellen und Camerial-Ge­
fällen-Verwaltungen, betreffend Auflösung 
,der k. k. Allgemeinen Hofkammer und Orga­
nisierung des Ministeriums .der Finanzen. 

3. Die kaiserliche VeroJ.'\dnung vom 5. Dezember 
1848, RGBL Nr. 8/1849, an den Präsidenten 
des General-Rechnrungsdirektoriums, durch 
welche die Direktion der a·dministrativen 
Statistik dem Ministel'ium des Handels unter­
geordnet wird. 

4. Die EntschEeßung vom 12. April 1852 be­
treffend ·die Wir~ungskreise der Ministerien. 

5. Die Verordnung der Minister ,des Innern und 
der Finanzen vom 2. Juni 1853, RGBL 
Nr. 103, ·die Teilung der im Wirkungskreise 
des aufgelösten Ministeriums für Landes­
kultur und Bergwesen gelegenen Geschäfte 
betreffend. 

6. Die Verordnung ·der Ministerien ,des Äußern, 
des Innern und ,der Finanzen und für Kultus 
und Unterricht und ,der Obersten Rechnungs­
kontrollbehörde vom 20. Oktober 1859, 
RGBL Nr. 193, womit ·die durch Allerhöchste 
Entschließung vom 12. September 1859 ange­
ordnete Teilung der Agenden des aufzu-

lösenden Ministeriums für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Bauten kundgemacht wird. 

7. Die Verordnung des Ministeriums des Äußern, 
,des Staatsmini,steriums, der Ministerien der 
Finanzen, des Handels und ,der Volkswirt­
schaft und der Obersten Rechnungskontroll­
behöroe vom 20. April 1861, RGBL Nr. 49, 
womit die durch Allerhöchste Entschließung 
vom 10. April 1861 getroffene Bestimmung 
über den Wirkungskreis des Ministeriums für 
Handel und Volkswirtschaft kundgemacht 
wird. 

8. Z. 1 der Veror,dnung des Staatsministeriums 
und des Justizmirristeriums vom 25. Oktober 
1865,RGBI Nr. 109, womit .die mit Aller­
höchster Entschließung vom 16. Oktober 1865 
angeor·dnete . übernahme ,der Leitung und 
Verwaltung des Gefängniswesens in ,das 
Ressort des Justizministeriums kundgemacht 
wird. 

9. Die Verordnung des Ministeriums des Innern 
vom 11. März 1867, RGBL Nr. 49, wodurch 
die Aufhebung des mit Allerhöchstem Hand­
schreiben vom 20. Oktober 1860 erl'ichteten 
Staatsministeriums und die Errichtung eines 
"Ministeriums ,des Innern" zur obersten Lei­
tung der politisch-a,dmin'istrativen Angelegen­
heiten der nicht' zur ungarischen Krone ge­
hörigen Länder der Monarchie bekanntgege­
ben wil'd. 

10. Die Verordnung des Ministeriums für Landes­
verteidigung und öffentliche Sicherheit vom 
8. Jänner 1868, RGBL Nr. 11, wodurch die 
Aufhebung der mit Allerhöchster Entschlie­
ßung vom 2. März 1867 errichteten Polizei­
abteilung des Ministerrat,spräsidiums und die 
Errichtung eines Ministeriums für Landesver­
teidigung und öffentliche. Sicherheit zur 
obersten Leitung der bezüglichen Angelegen­
heiten inden im Reichsrate vertretenen 
Königreichen und Ländern bekanntgegeben 
wiro. 

11. Die Verordnung des Acker.bauministeriums 
vom 29. Jänner 1868, RGBL Nr. 12, womit 
der Wirkungskreis dieses Ministeriums kund­
gemacht wird. 

12. Die Krundmachung des Ackerbauministeriums 
vom 24. Jänner 1869, RGBI. Nr. 15, betref­
fend den übergang der k. k. Staatsgestüte und 
Hengstendepots aus dem Wirkungskreis ,des 
Reichskriegs- in jenen des Ackerbauministe­
flums. 

13. Die Kundmachung des Ackel'bauministeriums 
vom 14. Feber 1869, R:GBL Nr. 22, betref­
fend dessen Wirkungskreis in Jagd-, Feld­
polizei- und Fischereiangelegenheiten. 

14. Die Kundmachung des Ackerbauministel'iums 
vom 27. August 1869, RGBI. Nr. 144, betref-
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fend dessen Wirkungskreis bei den auf die 
Zusammenlegung und Zerstückelung von 
Grundstücken bezugnehmenden legislativen 
Verhandlungen. I 

15. Die Verordnung des Ministers des Innern 
vom 15. Feber 1870, RGBl. Nr. 12, betreffend 
die übertragung ,der Angelegenheiten der 
öffentlichen Sicherheit in den Wirkungskreis 
des Ministeriums des Innern. 

16. Die Kundmachung des Finanzministeriums 
und des Ackerbauministeriums vom 14. April 
1872, RGBl. Nr. 52, in Betreff .der Aus­
scheidung der obersten Verwaltung der 
Staatsforste, der Staatsdomänen 'und Montan­
werke in Ausschluß ,der Salinen, dann ,der 
Religions- und Studienfondsgüter aus ,dem 
Ressort des Finanzministeriums und über­
weisung dersdben an das Ackerbauministe­
num. 

17. Die Kundmachung des Handelsministers und 
des Eisenbahnministers vom 9. Jänner 1896, 
RGBl. Nr. 16, betreffend die Errichtung eines 
Eisenbahnministeriums und ,die Erlassung 
eines neuen Organisationsstatuts für die staat­
liche' Eisenbahnverwaltung für die im Reichs-

--rat vertretenen Königreiche und Länder. 

18. Die Veror,dJiung Ides Ministers des Innern 
und ,des Leiters des Handelsministeriums 
vom 23. September 1905, RGBl. Nr. 151, 
'betreffend ,die Bestimmung Ides Wirkungs­
kreises in .gewerblichen Angelegenheiten. 

19. Die Verordnung ,des Minist,ers des Innern und 
,des Ackerbauministers vom 5. August 1906, 
RGBl. Nr. 174, 'betreffend ,die Bestimmung 
des Wirkungskreises ,des Ministers des Innern 
bzw. des Ackerbauministeriums in Veterinär­
angelegenheiten. 

20. Das Gesetz vom 27. Juni 1908, RGBl. Nr. 123, 
womit anläßlich ,der Errichtung des Mini­
steriums für öffentliche ,Arbeiten gesetzliclte 
Bestimmungen über ,den Wirkungskreis ein­
zelner Ministerien abgeändert werden. 

21. Die Kundmachung ,des Gesamtministeriums 
vom 6. Juli 1908, RGBl. Nr. 124, betreffend 
die Errichtung eines Ministel'iums für öffent­
liche Arbeiten für die im Reichsrat ver­
tretenen Königreiche und Länder. 

22. Das Gesetz vom 22. Dezember 1917, RGBl. 
Nr. 499, womit anläßlich ,der Errichtung des 
Ministeriums für soziale Fürsorge gesetzliche, 
Bestimmungen über den Wirkungskreis ein­
zelner Ministerien albgeändert we~den. 

23. Die Kundmachung des Gesamtministeriums 
vom 27. Dezember 1917, R,GBl. Nr. 504, 
betreffend ,die Errichtung des Ministeriums 
für soziale Fürsorge. 

24. Das Gesetz vom 27. Juli 1918, RGBl. Nr. 277, 
womit anläßlich ,der Errichtung des Mini­
steriums für Volksgesundheit :gesetzliche Be­
stimmungen über den Wirkungskreis einzel­
ner Ministerien abgeändert wer.den. 

25. Die Kundmachung des Gesamtministeriums 
vom 8. August 1918, RGBl. Nr. 297, betref­
fend die Errichtung 'des Minister~ums für 
Vo lksgesundheit. 

26. § 12 Abs. 2 und § 13 .des Beschlusses der 
Provisorischen Nationalversammlung vom 
30. Oktober 1918, StGBl. Nr. 1, über die 
grundlegenden Einrichtungen ,der Staats­
gewalt. 

27. § 11 Abs. 1 und § 12 ,des Gesetzes vom 
19. Dezember 1918, StGBl. Nr. 139, womit 
einige Bestimmungen des Beschlusses der 
Provisorischen Nationalversammlung für 
Deutschösterreich über die grundlegenden Ein­
richtungen der Staatsgewalt vom 30. Oktober' 
1918, StGBl. Nr. 1, abgeändert oder ergänzt 
werden. 

28. Art. 9 und Art. 10 des Gesetzes vom 14 .. März 
1919, StGBl. Nr. 180, über die Staatsregie­
rung. 

29. Das Bundesgesetz vom 20. Juli 1922, BGBi. 
Nr. 527, über die Auflassungdes Bundes­
ministeriums für Volksernährung. 

30. Die Verordnung ,der Bundesregierung vom 
9. April 1923, BGBl. Nr. 199, über die Besor­
gung der Geschäfte der obersten Bundes­
verwaltung. 

31. Art. I und Art. II ,des Bundesgesetzes vom 
2. August 1927, BGBl. Nr. 264, über die 
Errichtung emes Bundesministeriums für 
Justiz. 

32. Die Verordnung ,der Bundesregierung vom 
16. August 1933, BGBl. Nr. 375, hetreffend 
,die übernahme von Angelegenheiten ,der 
gärtnerischen Verwaltung in den Wirkungs­
kreis ,des Bundesministeriums für Land-und 
Forstwirtschaft. 

33. Die Verordnung der Bundesregierung vom 
23. März 1934, BGBl. I Nr. 181, betreffend 
die übernahme der Angelegenheiten ider 
Staatsdruckerei in den Wirkungskreis des 
Bundeskanzleramtes. 

34. Die Verordnung ,der Bundesregierung vom 
27. April 1934, BGBl. I Nr. 250, betreffend 
die übernahme ,der Angelegenheiten des 
Bundesamtes für Statistik inden Wirkungs­
bereich des Bundeskanzleramtes. 

35. Das Bundesgesetz vom 9. Mai 1934, BGBl. II 
Nr. 27, betreffend ,die übernahme von Ange-
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legenheiten ,der körperlichen Ertüchtigung in 
den Wirkungskreis des Bundeskanzleramtes. 

36.Die Verordnung des Bundespräsidenten vom 
22. August 1934, BGBL II Nr. 206, hetreffend 
die übernahme der Angelegenheiten der 
montanistischen Hochschule Leoben in den 
Wirkungskreis ,des Bundesministeriums für 
Unterricht. 

37. § 1 und § 2 des Bundesgesetzes vom 
9. Oktober 1934, BGBL II Nr. 308, 'betref­
fend die Errichtung der "österreichischen 
V erkehrswerhung - Werbedienst des Bundes­
ministeriums für Handel und Verkehr". 

38. Die Verordnung d~s Bundespräsidenten, 
BGB1. Nr. 298/1936, betreffend ,die über­
nahme der Angelegenheiten der sozialen 
Frauenschulen in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Unterricht. 

39. Die Verordnung ,des Bundespräsidenten, 
BGBL Nr. 309/1936, hetreffenddie ltnderung 
des Wirkungsbereiches ,des Bundeskanzler­
amtes und des Bundesministeriums für 
Finanzen. 

40. Die die Zahl, den allgemeinen Wirkungs­
hereich und die Einrich1JUng ,der Bundesmini­
sterien betreffenden Bestimmungel.1 ides Be­
hörden-überleitungsgesetzes, StGB1. Nr. 94/ 
1945. 

41. Das Bundesgesetz vom 1. Feber 1946, EGBL 
Nr. 56, über die Errichtung eines Bundes­
ministeriums für Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung. 

42. Das Bundesgesetz vom 25. Juli 1946, BGB1. 
Nr. 120, über ,die Besorgung der Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung. 

43. Das Bundesgesetz vom 16. Dezemher 1949, 
BGB!. Nr. 24/1950, über die Auflösung von 
Bundesministerien und die Neuordnung des 
Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien. 

44. Das Bundesgesetz vom 22. Novem'ber 1950, 
BGBL Nr. 244, über ,die Neuordnung des 
Wirkungsbereiches des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau und ,des 
Bundesministeriums für Verkehr und ver­
staatlichte Betriebe inden Angelegenheiten 
der Luftfahrt. 

45. Das Bundesgesetz vom 22. Juni 1955, BGBL 
Nr. 142, womit der Wirkungsbereich des 
Bundeskanzleramtes in Angelegenheiten der 
Landesverteidigung festgesetzt wird. 

46. Das Bundesgesetz vom 11. Juli 1956, BGB1. 
. Nr. 134, über die Errichtung eines Bundes­
ministeriums für' Landesverteidigung und 

über die Neuordnung ,des Wirkungsbereiches 
einiger Bundesministerien. 

47. Das Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, BGB!. 
Nr. 172, über die Errichtung eines Bundes­
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten. 

48. Das Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, BGB1. 
Nr. 173, mit dem ,der Wirkungsbereich der 
Bundesregierung und der Bundesministerien 
hinsichtlich verstaatlichter Unternehmungen 
neu bestimmt wird und sonstige organisa­
torische Maßnahmen im Bereich der Bundes­
verwaltung getroffen !Werden. 

49. Das Bundesgesetz vom 16. April 1963, BGBl. 
Nr. 76, über die Neuordnung des Wirkungs­
'bereiches einiger Bundesministerien. 

50. §§ 1 bis 5, § 6 Albs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 
und 3, §§ 7 bis 15 und §§ 18 'bis 28 des 
Bundesgesetzes vom 25. Mai 1966, BGB1. 
Nr. 70, über ,die Errichtung eines Bundes­
ministeriums für Bauten und Technik und 
über die Neuordnung des Wirkungsbereiches 
einiger BUnidesministerien. . 

51. §§ 1,2 und 3, § 4 Z. 1 und Z. 2 lit. a, bund d, 
§§ 5, 6 und 7 sowie § 8 Ahs. 1 lit. a ,des 
Bundesgesetzes vom 9. Juli 1970, BGB1. 
Nr. 205, über die Errichtung eines Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
und über ,die Neuordnung des Wirkungs­
bereiches einiger BUnidesministerien, sowie 
§ 11 dieses Bundesgesetzes, soweit er sich auf 
die genannten Paragraphe bezieht. 

52. Artikel 1, §§ l' bis 3 des Bundesgesetzes 
vom 21. Jänner 1972, BGB1. Nr. 25, über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für Ge­
sundheit und Umweltschutz. 

(3) Das Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, B~B1. 
Nr. 282, üherdie Bildung eines eigenen Wlrt­
schaftskörpers "österreichische Bundesfors~e", die 
§§ 15 und 52 Abs. 2 des Behörden-überleltungs­
gesetzes, StGBl. Nr. 94/1945, § 67 Abs. 4 .bis 8 
der Dienstpragmatik in ,der Fassung ,der Dlenst­
pragmatik-Novelle 1969, BGBL Nr. 148, und 
§ 58 Abs. 8 des Patentgesetzes 1970, BGBL 
Nr. 259, werden nicht berührt. 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1974 in Kraft. 

(2) Verordnungen gemäß § 16 können 'bereits 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassen 
wer,den, tieten jedoch frühestens gleichzeitig mit 
diesem in Kraft. 

(3) Mit der Vollz:iehull!g dieses B~ndesgesetzes 
ist, soweit in diesem Bundesgesetz mchts anderes 
bestimmt ist, die Bundesregierung betraut. 
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Anlage ~u § 2 

TEIL 1 

1. Sekretariats(Kabinetts)angelegenheiten des 
Bundesministers und ,des Staatssekretärs, so­
weit ein solcher dem Bundesminister bei­
gegeben ist. 

2. Repräsentationsangelegenheiten des Bundes­
ministeriums, soweit es sich dahei nicht um 
Angelegenheiten handelt, die nach dem Teil 2 
in den Wirkungsbereich ,des Bundeskanzler­
amtes oder ,des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten fallen. 

3. Personalangelegenheiten, Aus- und Weiter­
bil·dung, Anwerbung, Angelegenheiten der 
beruflichen Vertretung .der Bediensteten sowie 
Vorbereitung und Bewirtschaft\~ng (Durch­
führung) des Dienstpostenplanes des Bundes­
ministeriums und der Verwaltungshehörden, 
Kmter und sonstigen Verwaltungseinrichtun­
gen des Ressortlbereiches. 

4. Angelegenheiten ,der Ges~äftseinteilung -des 
Bundesministeriums und, der Verwaltungs­
behörden, Kmter uilid \Sonstigen Verwaltungs­
einrichtungendes Ressortbereiches. 

5. Angelegenheiten der Dokumentation und 
Information, der Registraturen und Behör­
denbiibliotheken, der Statistik sowie ·der 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen ·des 
Ressortbereiches unter Berücksichtigung der 
notwendigen und wünschenswerten Koordi­
nation und Konzentraüon. 

6. Angelegenheiten der Unterbringung des 
BUilidesministeriums 'und >der Verwaltungs­
behörden, Xmter und sonstigen Verwaltungs­
einrichtungen des Ressortbereiches. 

7. Haushaltsangelegenheiten ,des Bundesmini­
steriums einsch'ließlich ,der J ahres- und 
Monatsvoranschläge, der Kreditbewirtschaf­
tung, des Buchhaltungs- und Kassendienstes 
sowie der Erlassung haushaltsrechtlicher An­
weisungen für den Ressortbereich und Be­
handlung der den Ressornbereich betreffenden 
Einschauberichte ,des Rechnungshofes; Ange­
legenheiten .des Beschaffungswesens für den 
Ressortbereich. 

8. Wahrnehmung des Leitungs- und Weisungs­
rechtes (Art. 20 Abs. 1 B-VG) gegenüber 
allen nachgeordneten Verwaltungsbehöl'den, 
Kmtern, und sonstigen Verwaltungseinrich­
tungen, die Aufgahen auf Sachgebieten be­
sorgen, die nachdem Teil 2 dem Bundes­
ministerium zur Besorgung zugewiesen sind 
(Fachaufsicht). 

9. Wahrnehmung der Dienstaufsicht (§ 4) gegen­
über den Verwaltungsbehörden, Xmtern und 

sonstigen Verwaltung·seinrichtungen des Res­
sortbereiches. 

10. Angelegenheiten der Information über den 
Ressortbereich einschließlich des Verkehrs mit 
der Presse, dem Rundfunk und dem Fern­
sehen. 

11. Angelegenheiten: der Verleihung staatlicher 
Auszeichnungen und Titel an Bedienstete des 
Bundesministeriums und der Verwaltungs­
behörden, Xmter und sonstigen Verwaltungs­
einrichtungen des Ressortbereiches sowie für 
Verdienste auf Sachgebieten, ,die nach dem 
Teil 2 dem Bundesministerium zur Besorgung 
zugewiesen sind. 

12. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach 
dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Be­
sorgung zugewiesen sind, zur Vorbereitung 
·der Verhandlung von Staatsverträgen oder 
sonstigen Völkerrechtsgeschäften notwendig 
sind, soweit es sich ·dabei nicht um völker­
rechtliche oder außenpolitische Fr:llgen handelt 
und soweit im Teil 2 nichts anderes bestimmt 
ist. 

13. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach 
dem Teil 2 dem Bundesministerium zur Be­
sorgung zugewiesen sind, zur innerstaatlichen 
Durchführung eines Staatsvertrages 'oder eines 
sonstigen Völkerrechtsgeschäftes notwendig 
sind, soweit es sich dabei nicht um völker­
rechtliche oder außenpolitische Fragen handelt 
und soweit im Teil 2 nichts anderes 'bestimmt 
ist. 

14. Angelegenheiten Ider Familienpolitik und des 
Bevölkerungswesens, ,der Raumordnung, der 
Forschung, des Förderungswesens und des 
Umweltschutzes auf Sachgebieten, die nach 
dem Teil 2 dem Bundesministerium zur 
Besoflgung zugewiesen sind. 

15. Maßnahmen, die auf Sachgebieten, die nach 
dem Teil 2 dem 'Bundesministerium zur Be­
sorgung zugewiesen sind, zur Sicherung einer " 
umfassenden Landesverte~digung oder aus 
Anlaß emer internationalen Krise, eines 
Krieges oder im Gefolge eines solchen zur 
Sichefltlngder ein4eitlichen Führung der 
Wirtschaft notwendig erscheinen. 

16. Individuelle Amtshaftungs-, Organhaftpflicht­
und Dienstnehmerhaftpflichtangelegenheiten 
des Ressort'bereiches. 

17. Legalisierung (überheglaubigung) von Urkun­
den, deren Ausstellung in den Ressortibereich 
fällt. 

TEIL 2 

A. BUNDESKANZLERAMT 
1. Angelegenheiten der allgemeinen Regierungs­

politik einschließlich der Koordination der 
gesamten Verwaltung des Bundes, soweit sie 
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nicht in die Zuständigkeit eines anderen 
Bundesministeriums fallt. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Vorbereitung der allgemeinen Regierungs­
politik. 
Hinwirken auf die Wahrung der Einheitlich­
keit der allgemeinen Regierung-spolitik und 
auf das einheitliche Zusammenarbeiten der 
Bundesministerienin allen politischen Belan­
gen. 
Hinwirken auf -das einheitliche Zusammen­
arbeiten zwischen Bund und Ländern. 
Zusammenfassende Behandlung und Koordi­
nierung in Angelegenheiten, ,die ,den Wir­
kungsbereich zweier oder mehrerer Bundes­
ministerien berühren, insbesondere allgemeine 
Angelegenheiten der Rechtsordnung der 
Legistik und der Gesetzessprache einschließ­
lich der Wahrung der Einheitlichkeit der die 
Rechtsetzung des Bundes vorbereitenden 
Tätigkeit der Bundesministerien. 
Wirtschaftliche Koordination einschließlich 
der zusammenfassenden Behandlung der An­
gelegenheiten der Strukturpolitik. 
Koordinierung in Angelegenheiten der Fami­
lienpolitik, -der Raumordnung und der um­
fassenden Landesverteidigung. 

2. Informationstätigkeit der Regierung. 

- Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Information und Doku­
mentation, Information der Regierung; Infor­
mation -der öffentlichkeit über die Arbeit 
der Regierung. 
Pressedienst mit Ausnahme der Angelegen­
heiten ,des Presseattaches; Verhindungsdienst 
zu den allgemeinen Informationsmitteln 
Presse, Rundfunk und Fernsehen. 
Organisatorische Angelegenheiten -des öster­
reichischen Rundfunks und des Fernsehens, 
soweit sie nicht in den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Verkehr fallen. Ange­
legenheiten der österreichischen Staatsdrucke­
rei - "Wiener Zeitung". 

3. Angelegenheiten der staatlichen Verfassung. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Bundesverfassung mit 
Ausnahme der Finanzverfassung und der in 
der Bundesverfassung vorgesehenen Wahlen, 
Volksabstimmungen und Volksbegehren; ver­
fassungsrechtliche Angelegenheiten der staat­
lichen Organisation; Wahrnehmung der ver­
fassungsmäßigen Führung ,der Regierungs-
geschäfte des Bundes. 0 

Angelegenheiten der Verfassungs- und der 
Venwaltungsgerichtsbar keit einschließlich der 
in Z. 3, 5, 6, 7, 9, 11 und 16 des Teiles 1 

genannten Angelegenheiten hinsichtlich des 
Verfassungs- und des Verwaltungsgerichts­
hofes. 
Angelegenheiten -der Grund- und Freiheits­
rechte. 
Verfassungsrechtliche Angelegenheiten der 
immerwährenden Neutralität österreichs. 
Angelegenheiten staatlicher Hoheitszeichen, 
soweit sie nicht in die Zuständigkeit eines 
anderen Bundesministeriums fallen. 
Allgemeine Angelegenheiten -der Arnts- und 
Organhaftung. 
Kundmachungswesen ,des Bundes. 
Angelegenheiten der Landesverfassungen. 
Allgemeine Angelegenheiten der Landesgesetz­
gebung. 

4. Personelle Angelegenheiten der obersten 
Organe der Vollziehung mit Ausnahme des 
Bundespräsidenten sowie personelle Angele­
genheiten der Abgeordneten zum Nationalrat 
und zum Bundesrat. 

s. Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen 
Verwaltung. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Allgemeine Angelegenheiten der Organisation 
und des Verfahrens der Verwaltungsbehörden, 
Amter und sonstigen Einrichtungen, die Auf-

o gaben der staatlichen Verwaltung besorgen. 
Allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungs­
rech ts einschließlich des Verwahungsstraf­
red1tes und des Verwaltungsvollstreckungs­
rech-tes. 
Angelegenhei,ten der Hilfsmittel der Verwal­
tung einschließlich der allgemeinen Ange­
legenheiten des Einsatzes von elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen. Verwaltungsre­
form. 

6. Angelegenheiten der Entwicklungshilfe, so­
weit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
fallen. 

7. Allgemeine Personalangelegenheiten von 
öffentlich Bediensteten, soweit sie nicht in 
die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Finanzen fallen. 

Dazu gehören insbesonQere auch: 
Dienst- und Besoldungsrecht, Dienstrechts­
verfahren und dienstrechtliche Organisations­
maßnahmen, Dienstpostenplan des Bundes. 
Allgemeine Angelegenheiten der Aus- und 
Weiterbildung von öffentlich Bediensteten. 
Allgemeine Angelegenheiten der Dienst­
prüfungen. 
Allgemeine Angelegenheiten der heruflichen 
Vertretung von öffentlich Bediensteten. 
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Hinwirkung auf die einheitliche Gestaltung 
,der Dienstverhältnisse der öffentlich Bedien­
steten des Bundes, der ,Länder und der Ge­
meinden. 

8. Angelegenheiten österreichischer staatlicher 
Auszeichnungen und Titel, soweit sie nicht 
in . den WirkungsbeJe"eich des Bundesmini­
steriums für Auswärtige Angelegenheiten fal­
len, sowie Angelegenheiten des innerstaat­
lichen Zeremoniells. 

9. Führung. der Kanzleigeschäfte der Bundes­
regierung und sonstig~r Kollegialorgane, in 
denen der Bundeskanzler den Vorsitz führt. 

10. Angelegenheiten der OECD und der in ihrem 
Rahmen errichteten Organisationen, Einrich­
tungen und Unternehmungen sowie des Ver­
kehrs mit diesen, soweit sie nicht in den 
Wirkungsbereich eines anderen Bundesmini­
steriums fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch die Ange­
legen'heiten der österreichischen Delegation 
bei der OECD in Paris. 

11. Angelegenheiten der verstaatlichten oder 
staatseigent;n Unternehmungen, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Bundesmini­
steriums für Finanzen oder des Bundesmini­
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch die Ange­
legenheiten ,der durch ,das Verstaatlichungs­
gesetz, BGBL Nr. 168/1946, vel"staatlichten 
Unternehmungen mit Ausnahme der ver­
staatlichtenBanken und der Er,sten Donau­
DampfschiffahrtsgeseUschaft, Wien; die Aus­
übung der Anteilsrechte des Bundes an der 
Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft m.h.H. 
"Salzachkohle~' sowie die Angelegenheiten der 
.gemäß Art. 22 des Staatsvertrages, BGBL 
Nr. 152/1955, in das Eigentum ,des Bundes 

. übertragenen, der Er,döIwirtschaft ,dienenden 
Unternehmungen. 

B. BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

1. Angelegenheiten des Sicherheitswesens, soweit 
sie nicht in den Wirkungsbereich eines anderen 
Bundesministeriums fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit. 
Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, 
Schießwesen mit Ausnahme des militärischen 
Waffen-, Schieß- und Munitionswesens sowie 
des Spreng- und Schießmittelwesens im Berg­
bau. Besorgung der Aufgaben eines öster­
reichischen Zentralbüros ,der internationalen 
kriminalpolizeilichen Organisation-Interpol. 
überwachung des Eintrittes in das Bundes-

gebiet und des Austrittes aus ,diesem; Ein­
und Auswanderungswesen. 
Fremdenpolizei und Meldewesen einschließ­
lich der Angelegenheiten der Einwohnerver­
zeichnisse. 
Untersuchung von Grenzzwischenfällen. 
Volkszählungswesen. 
Abschiebung, Abschaffung, Ausweisung, 
Flüchtlingswesen; Angelegenheiten der Aus­
lieferung und der Durchlieferung, soweit sie 
nicht von Justizbehörden zu vollziehen sind. 
Vereins- und Versammlungs angelegenheiten. 

Die nicht im Dienste der Strafrechtspflege 
zu besorgenden Angelegenheiten der ,Presse­
polizei. 
Wappenwesen. 
Veranstaltungswesen. 
Paß angelegenheiten mit Ausnahme der Ange­
legenheiten der Diplomatenpässe. 
Hilfeleistung bei Elementarereignissen und 
Unglücksfällen einschließlich der Angelegen­
heiten des Rettungswesens, der Feuerwehr 
und des Zivilschutzes. 

2. Angelegenheiten der Staatsgrenzen mit Aus­
nahme ihrer Vermessung und Vermarkung. 

3. Angelegenheiten des Dienstbetriebes der 
Bundespolizei und der Bundesgendarmerie 
und sonstiger Wachkörper, soweit sie nicht 
in den Wirkungsbereich eines anderen Bundes­
ministeriums fallen. 

4. Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und 
des Heimatrechtes. 

5. Personenstandsangelegenheiten, soweit sie 
nicht von Justizbehörden zu vollziehen sind. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Namenrechtes, Führung 
der Personenstandsverzeichnisse und admini­
strative Eheangelegenheiten. 

6. Angelegenheiten der auf Grund der Bundes­
verfassung vorgesehenen Wahlen, Volksab­
stimmungen und Volksbegehren. 

7. Angelegenheiten der Organisation der inneren 
Verwaltung in den Ländern. 

8. Angelegenheiten der Gemeinden und Ge­
meindeverbände, soweit sie nicht in den 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes fal­
len. 

9. Angelegenheiten des Stiftungs- und Fonds­
wesens, soweit sie nicht in den Wirkungs­
bereich eines anderen Bundesministeriums 
fallen. 

10. Angelegenheiten des Dorotheums. 

11. Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge. 

12. Angelegenheiten deS! Zivildienstes. 

3 
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13. Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, 
die nicht ausdrücklich einem anderen Bundes­
ministerium zugewiesen sind. 

C. BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

1. Angelegenheiten des Zivilrechts, soweit sie 
nicht in den Wirkungsbereich eines anderen 
Bundesministeriums fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des bürgerlichen Rechtes mit 
Ausnahme des Ar'beitsvertragsrechtes, jedoch 
einschließlich arbeitsvertragsrechtlicher Rege­
lungen, bei denen andere Gegenstände des 
bürgerlichen Rechtes im Vordergrund stehen. 
Angelegenheiten ·des Handelsrechtes ein­
schließlich des Gesellschafts- und des Genos­
senschaftsrechtes sowie des Wechsel- und 
Scheckrechtes. 
Urheberrecht und verwandte Schutz rechte. 
Vertragsversicherungsrecht. 
Kartellrech t. 
Personenstandsangelegenheiten, die von 
Justizbehördenzu vollziehen sind. 
Vorbereitung der Ehelicherklärung durch 
Gnadenakt. 

2. Angelegenheiten des gerichtlichen Strafrechts. 

3. Angelegenheiten des Presserechtes. 

4. Angelegenheiten der Zivil- und Strafgerichts­
barkeit. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Organisation und des 
Verfahrens der ordentlichen Gerichte und 
Angelegenheiten des schiedsrichterlichen Ver­
fahrens. 
Angelegenheiten der Organisation und des 
Verfahrens der Arbeitsgerichte, der Kartell­
gerichte, der Rückstellungskommissionen und 
der Sozial versicherungsschiedsgerich te. 
Angelegenheiten der Staatsanwaltschaften so­
wie des Verfahrens vor Verwaltungsbehörden 
im Dienste der Strafrechtspflege. 

5. Angelegenheiten des Vollzuges der Entschei­
dungen und Verfügungen der Gerichte in 
Zivil- und Strafrechtssachen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Exekutionswesen. 
Angelegenheiten des Vollzuges der Verwah­
rungs- und der Untersuchungshaft sowie von 
gerichtlichen Strafen, von vorbeugenden Maß­
nahmen und gerichtlichen Erziehungsmaß-
nahmen. , 
Angelegenheiten der Resozialisierung eIn­
schließlich der Bewährungshilfe. 
Angelegenheiten des Dienstbetriebes der 
Justizwache. 

Angelegenheiten ,der Auslieferung und der 
Durchlieferung, soweit sie von Justizbehörden 
zu vollziehen sind. 

6. Konkurs-, Ausgleichs>- und Anfechtungsrecht. 

7. Vorsorge für die Errichtung sowie die Organi­
sation und der Betrieb von Strafvollzugs­
anstalten, Arbeitshäusern und Bundesanstal­
ten für Erziehungsbedürftige und ihre admi­
nistrative Verwaltung. 

S. Angelegenheiten der Justizverwaltung. 

Dazu gehären insbesondere auch: 
Die in Z. 3, 5, 6, 7, 9, 11 und 16 des Teiles 1 
genannten Angelegenheiten hinsichtlich der 
in Z. 4 genannten Gerichte. 

9. Angelegenheiten der Rechtsanwälte und 
Notare einschließlich ihrer beruflichen Ver­
tretung sowie der Verteidiger in Strafsachen. 

10. Angelegenheiten der Gerichts- und Justizver­
waltungsgebühren. 

D. BUNDESMINISTERIUM FüR 
UNTERRICHT UND KUNST 

1. Schulwesen einschließlich Schulerhaltung, 
Schulerrichtung und Schulauflassung mit Aus­
nahme der Schul erhaltung, Schul errichtung 
und Schulauflassung der land- und forstwirt­
~chaftlichen Bundesschulen, Erziehungswesen 
in den Angelegenheiten der Schülerheime; 
Aus- und Weiterbildung sowie Dienstprüfung 
der Lehrer, soweit diese nicht schon durch 
Z. 3 des Teiles 1 erfaßt ist; Mitwirkung des 
Bundes in Angelegenheiten des Dienstrechtes 
und der Erstellung der Dienstpos1tenpläne für 
Landeslehrer, soweit sie nicht, in die Zustän­
digkeit des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft fällt; Kindergarten-. und 
Hortwesen. 

2. Angelegenheiten der Kunst, soweit sie nicht 
in die Zuständigkeit des, Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung fallen; Bun­
destheater. 

3. Angelegenheiten des Kultus. 

4. Angelegenheiten der Volksbildung, des Sports 
und der außerscliulischen Jugenderziehung, 
soweit es sich nicht um die außerschulische 
Berufsausbildung handelt. 

5. Angelegenheiten der schulischen, kulturellen 
und kirchlichen Stiftungen und Fonds. 

E. BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE 
VERWALTUNG 

1. Allgemeine Sozialpolitik. 

2. Angelegenheiten der Sozialversicherung ein­
schließlich der Arbeitslosenversicherung. 
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3. Angelegenheiten des Arbeitsrechtes, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Bundesmini­
steriums für Justiz, des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie oder 
des Bundesministeriums für Verkehr fallen, 
mit Ausnahme des Arbeitnehmerschutzes im 
Bergbau und in Verkehrsbetrieben. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

a) A rb e i t s ver t rag s r e c h t. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Arbeitsvertragsrechtliche Sonderregelun­
gen für einzelne Arbeitnehmergruppen, 
wie Angelegenheiten des Urlaubes und der 
Schlechtwetterentschädigung für Bau­
arbeiter; 
Angelegenheiten der Heimarbeit und der 
Rechtsverhältnisse arbeitnehmerähnlicher 
Personen; 
hingegen nicht arbeitsvertragsrechtliche 
Regelungen, bei denen andere Gegen­
stände des bürgerlichen Rechtes im Vor­
dergrund stehen. 

b) A r bei t n e h m e r s c hut z r e c h t. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Lehrlingsschutzes und 
des Heimarbeitsschutzes ; 
Arbeitsinspektorate mit Ausnahme der 
Ver kehrsarbei tsinspek tora te. 

c) A r bei t s- u n ,d B e tri e b s v e rf a s­
s u n g s r e c h t. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Gesetzliche Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer; 
Angelegenheiten des Schlichtungswesens; 
Angelegenheiten der Betriebsvertretung. 

d) K 0 11 e k t i veR e c h t s g e s tal tun g 
auf dem G e b i ,e t e de s A r bei t s­
re c h t e s. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Recht der Gesamtarbeitsverträge und der 
Festsetzung von Lohntarifen. 

4. Angelegenheiten des Arbeitsmarktes. 

5. Angelegenheiten der allgemeinen und der 
besonderen Fürsorge, der" Heeresversorgung 
sowie der Behindertenhilfe. 

6. Allgemeine Bevölkerungspolitik. 

F. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

1. Angelegenheiten der Finanzverfassung ein­
schließlich des Finanzausgleiches. 

2. Angelegenheiten der Bundesfinanzen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Erstellung ,des Bundesfinanzgesetzentwurfes 
samt Anlagen und Führung des Bundeshaus­
haltes. 
Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben 
und Beiträge, soweit diese Abgaben und Bei­
träge von Abgabenbehörden des Bundes ver­
waltet wer,den. 
Zollwesen einschließlich der Angelegenheiten 
des Dienstbetriebes der Zollwache. 
Angelegenheiten des Verfahrens, der Er­
hebung, der Vollstreckung, .des Strafrechtes 
und des Strafverfahrens auf ,dem Gebiete der 
in den Wirkungsbereich des Bundesministe­
riums für Finanzen fallenden Abgaben und 
Beiträge. 
Organisatorische Angelegenheiten der Ab­
gaben(Zoll)verwalturig des ,Bundes,. 

3. Angelegenheiten des Finanzwesens einschließ-, 
lich der Finanzpolitik. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Währungs-, Kredit-, Sparkassen-, Bank- und_ 
Börsewesen. 
Angelegenheiten des Kapital- und Zahlungs­
verkehrs. 
Angelegenheiten der Vertragsversicherungs­
aufsicht. 
Punzierungswesen. 
Angelegenheiten -der _ österreichischen Post­
sparkasse. 

4. Angelegenheiten der Wirtschaftspolitik, so­
weit sie nicht in die Zuständigkeit eines -
anderen Bundesministeriums fallen, unbe­
schadet der Zuständigkeit des Bundeskanzler-­
amtes zur wirtschaftlichen Koordination. 

5. Angelegenheiten des Familienlastenausgleiches._ 

6. Angelegenheiten staatlicher Moriopole ein­
schließlich der Errichtung und Verwaltung 
von Bauten und Liegenschaften des Bundes, 
die Zwecken der staatlichen Monopole ge­
widmet sind. 

7. Angelegenheiten des Bundesvermögens, so­
weit sie nicht in die Zuständigkeit eines 
anderen Bundesministeriums fallen. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Verfügungen über Bundesvermögen. 
Verwaltung des Bundesvermögens, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit eines anderen Bun­
desministeriums fällt, insbesondere Verwaltung 
der Anteilsrechte des ,Bundes an den auf 
Grund des, Verstaatlichungsgesetzes, BGBL 
Nr. 168/1946, verstaatlichten Banken und ,der 
Anteilsrechte des Bundes an der Ersten 
Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft Wien; 
Erwerb von Anteilsrechten an Gesellschaften 
und Genossenschaften des Privatrechtes sowie 
die Verwaltung solcher Anteilsrechtedes 
Bundes. 
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Angelegenheiten der Staatskredite, der Staats­
haftungen und der Staatsschulden., 
Erfassung, Sicherung, Verwaltung und Ver­
wertung von dein Bund verfallenen oder 
heimgefallenen oder herrenlosen Vermögens­
werten. 

.8. Angelegenheiten der Wirtschaftstreuhänder 
auf dem Gebiete der Beratung und Vertre­
tung in Abgaben- und FinanzstrafSJachen. 

9. Finanzielle Kriegsschadensangelegenheiten ein­
schließlich der Rückstellungs- und Rückgabe­
angelegenheiten. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Kriegs-, Besatzungs- und Kriegsfolgeschäden 
am österreichischen Vermögen im In- und 
Ausland sowie an ausländischem Vermögen 
in österreich. 
Angelegenheiten der finanziellen Durchfüh­
rung ,des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955. 

10. Pensionsrecht öffentlich Bediensteter und 
finanzielle Angelegenheiten des Dienstverhält­
nisses öffentlich Bediensteter. 

11. Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung 
und öffentlichen Aufsicht einschließlich der 
Verwertung unter öffentlicher Verwaltung 
oder öffentlicher Aufsicht stehender Ver­
mögenschaften. 

12. Verhandlungen über die Aufnahme von An­
leihen bei der Internationalen Bank für Wirt­
schaftsförderung und Wiederaufbau oder bei 
sonstigen Völkerrechtssubjekten. Verhandlun­
gen über die Gewährung von Staatskrediten. 
Angelegenheiten internationaler Finanzinsti­
tutionen und des Rates für die Zusammen­
arbeit auf dem Gebiete des Zollwesens SIOwie 
des Verkehrs mit diesen. 

G. BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND 
FORSTWIR TSCHAFT 

1. Angelegenheiten der Agrarpolitik und des 
Landwirtschaftsrechtes, Ernährungswesen. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Landwirtschaftliches Forschungs-, Versuchs-, 
Prüfungs- und Kontrollwesen. . 
Mastkreditangelegenheiten. 

2. Angelegenheiten . der Forstpolitik und des 
Forstrechtes. . 

Dazu gehören insbesondere auch: 
iForstwirtschaftliches Fon:chungs-, Versuchs-, 
Prüfungs- und Kontrollwesen. 
Wildbach- und Lawinenverhauung. 

3. Ordnung des Binnenmarktes hinsichtlich 
land-, ernährungs- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse sowie Futter-, Dünge- und Pflan­
zenschutzmittel, mit Ausnahme der Preis-

regelung, Preisüberw.achung und der Ange­
legenheiten der Preistreiberei. 

Dazu gehören inshesondere auch: 
Qualitätsklassenregelungen, Pflanzenzucht­
und Saatgutwesen. Importausgleich; Absatz­
und Verwertungsmaßnahmen. Zollbestäti­
gungsverkehr . 
Vorratshaltung. 

4. Regelung der Ein- und Ausfuhr 
a) von Waren, die Gegenstand der Urpro­

duktion der heimischen Landwirtschaft 
sind, sowie von Fleisch und Fleischwaren, 
Mehl und Grieß, Milchpulver, Butter, 
Käse und sonstigen Erzeugnissen der 
Milchwirtschaft, Weinen, Futtermittelzu­
bereitungen sowie 

b) hinsichtlich phytosanitärer Belange. 

5. Weinrecht und Weinaufsicht. 

6. Angelegenheiten der Bodenreform und der 
Agrarbehörden; Verkehr mit land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken; Entschul­
dung der Land- und Forstwirtschaft. 

Dazu gehört insbesondere auch: 
Bergbauernhilfsfonds. 

7. Angelegenheiten des Wasserrechts und der 
Wasserwirtschaft mit Ausnahme der wasser­
bautechnischen Angelegenheiten der Wasser­
.straßen sowie der Wasserversorgung und 
Kanalisation. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Wasserwirtschaftliches Forschungs-, Versuchs-, 
Prüfungs- und Kontrollwesen. . 

8. Angelegenheiten des Pflanzenschutzes. 

9. Angelegenheiten der Schulerhaltung der land­
und forstwirtschaft lichen Bundesschulen sowie 
Dienstrechtsangelegenheiten der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen; so­
weit diese nicht dem Bundeskanzleramt ob-. 
liegen. 

10. Land- und forstwirtschaftliches Börsewesen. 

11. Angelegenheiten des Natur- und Landschafts­
schutzes sowie der Naturhöhlen und des 
Speläologischen Institutes. 

12. Angelegenheiten der beruflichen Vertretung 
der auf dem Gebiet der Land- und Forst­
wirtschaft selbständig Erwerbstätigen. 

13. Angelegenheiten der Bundesanstalt für künst­
liche Besamung der Haustiere .. 

14. Verwaltung der spezifisch land- und forst­
wirtschaftlich genutzten Liegenschaften des 
Bundes einschließlich der Angelegenheiten der 
österreichischen Bundesforste, Bundesgärten, 
Spanische Reitschule. 

15. Angelegenheiten der Jagd und Fischerei. 
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16. Wahrung der wasser rechtlichen Belange be-I 
züglich aller Grenzgewässer und der wasser­
bautechnischen Belange bezüglich der Grenz­
gewässer gegenüber dem Ausland, soweit es 
sich dabei nicht um die schiffbaren Flüsse 
Donau und March und die Thaya von der 
Staatsgrenze bei Bernhardsthal bis zur Mün­
dung in die March handelt. 

H. BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL, 
GEWERBE UND INDUSTRIE 

1. Angelegenheiten des Gewerbes und der Indu­
strie, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich 
de& Bundesministeriums für Verkehr und des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
fallen. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Handels und der Ver­
richtung von Dienstleistungen. 
Angelegenheiten des Gewerberechtes insbe­
sondere mit Ausnahme von Rohrleitungs­
angelegenhei ten. 
Angelegenheiten des Ladenschlusses. 
Gewerbliche und industrielle Forschung. 
Angelegenheiten der betrieblichen Berufsaus­
bildung und Berufsfortbildung. 

2. Angelegenheiten des Bergwesens. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Lenkungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
hinsichtlich Kohle, Er,döl und Erdgas. 
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
für Arbeitnehmer im Bergbau. 

3. Allgemeine Wirtschaftspolitik. 
Dazu gehört im besonderen auch: 
Die allgemeine Handels-, Gewerbe- und 
Industriepolitik sowie die allgemeine Frem­
denverkehrspolitik. 

4. Ordnung des Binnenmarktes, soweit sie nicht 
in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft oder unter 
Z. 3 und 5 fällt; 

5. Angelegenheiten der Preisregelung, Preisüber­
wachung und Preistreiberei. 

6.' Wettbewerbsangelegenheiten. 

7. Patentwesen einschließlich der Angelegen­
heiten der Patentanwälte und ihrer beruf­
lichen Vertretung. 

8. Angelegenheiten des Schutzes von Mustern, 
Marken und anderen Warenbezeichnungen. 

9. Angelegenheiten des Fremdenverkehrs. 

10. Angelegenheiten der Filmförderung, soweit es 
sich nicht um Schul- und Kulturfilme handelt. 

11. Angelegenheiten der beruflichen Vertretung 
der auf dem Gebiet des Handels, des Ge-

werbes und der Industrie selbständig Berufs­
tätigen. 

12. Angelegenheiten der Wirtschaftstteuhänder 
einschließlich ihrer beruflichen Vertretung, so­
weit sie nicht in die Zuständigkeit des Bun­
desministeriums für Finanzen fallen. 

13. Angelegenheiten des Energiewesens, soweit sie 
nicht bereits unter Z. 2 oder in die Zuständig­
keit des Bundesministeriums für Bauten und 
Technik fallen. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Elektrizitätswirtschaft 
und deren Planung, die Förderung der Elek­
trifizierung sowie die Angelegenheiten der 
Bewirtschaftung der elektrischen Energie. 
Star kstromwegerecht. 
Angelegenheiten der Kernenergie. 
Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an 
den durch das Zweite Verstaatlichungsgesetz, 
BGBl. Nr. 81/1947, verstaatlichten Unter­
nehmungen. 

14. Wahrnehmung handels- urid wirtschaftspoli­
scher Angelegenheiten gegenüber dem Aus­
land sowie die Vorbereitung und Verhand­
lung von Staatsverträgen auf diesem Gebiet, 
soweit es sich nicht um Angelegenheiten der 
wirschaftlichen Integration, um Angelegen­
heiten des Europarates und der OECD sowie 
der Vereinten Nationen einschließlich 
UNCTAD und ECE handelt. 

15. Durchführung des. EFTA-übereinkommens, 
der EG-Übereinkommen und künftiger Inte­
grationsübereinkommen mit Ausnahme der 
innerstaatlichen Durchführung auf Sachgebie­
ten, die in die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums für Finanzen oder des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
fallen. 

16. Unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG Vertretung 
der Republik österreich in den in den Z. 14 
und 15 genannten Angelegenheiten gegen­
über ausländischen Staaten und anderen 
Völkerrechtssubjekten einschließlich zwischen­
staatlicher Organisationen mit Ausnahme der 
Europäischen Gemeinschaften, des Europa­
rates und der OECD sowie der Vereinten 
Nationen einschließlich UNCTAD und ECE. 

17. Angelegenheiten der österreichischen Vertre­
tungsbehörden bei der EFT A, 
beim Büro der Vereinte~ Nationen in Genf, 
soweit Belange des GATT wahrzunehmen 
sind, 
wobei jedoch mit diesen Vertretungsbehörden 
im Wege des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten zu verkehren ist. 

18. Verkehr auch mit anderen'als den in Z. 17 
genannten österreichischen Vertretungsbehör-
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legenheiten des Verkehrs-Arbeitsinspektora-
t~ , 

den im Ausland in Angelegenheiten der Z. 14 
und 15 im Wege des Bunde!>ministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten. 9. Angelegenheiten des Maschinenwesensein­

schließlich des Dampfkesselwesens, soweit sie 
die Prüfung und Überwachung von Einrich­
tungen der Eisenbahn, der Schiffahrt oder 
der Luftfahrt betreffen. 

19. Maßnahmen, die zur Vorbereitung der Ver­
handlung oder zur innerstaatlichen Durch­
führung von Staatsverträgen oder sonstigen 
Völkerrechtsgeschäften auf dem Gebiete der 
wirtschaftlichen Integration notwendig sind, 
soweit es sich dabei nicht um völkerrechtliche 
oder außenpolitische Fragen oder um die 
innerstaatliche Durchführung auf Sachgebieten J. 
handelt, die in die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums für Finanzen oder des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
fallen. 

I. BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR 

1. Verkehrspolitik. 

2. Angelegenheiten des Verkehrswesens bezüg­
lich der Eisenbahnen, der Schiffahrt und der 
Luftfahrt. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Strom- und Schiffahrtspolizei einschließlich 
Errichtung und Verwaltung der Dienstobjekte 
der Schiffahrtspolizei, Schiffseichung und Be­
urkundung ihres Ergebnisses. 
Flugsicherung einschließlich der Errichtung 
und Verwaltung von Flugsicherungsanlagen, 
Flugwetter.dienst. Angelegenheiten ,der Wer­
bung für ,den Personen- und Güterverkehr. 

3. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der 
Straßenpolizei. 

4. Angelegenheiten des gewerblichen Personen­
und Güterverkehrs einschließlich der gewerb­
lichen Beförderung von Gütern in Rohr­
leitungen mit Ausnahme der Wasserleitungs­
angelegenheiten. 

5. Angelegenheiten der Beförderung von Per­
sonen und Gütern im Werksverkehr. 

6. Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen 
(Post- und Fernmeldewesen) einschließlich der 
Errichtung und Verwaltung von Bauten und 
Liegenschaften des Bunde!>, die für Zwecke 
des Post- und Fernmeldewesens gewidmet 
sind. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Werbung ,für ,die Dienste 
der Post- und Telegraphenverwaltung. 

7. Angelegenheiten der Österreichischen Bundes­
bahnen einschließlich der Errichtung und Ver­
waltung von Bauten und Liegenschaften des: 
Bundes, die Zwecken der Österreichischen 
Bundesbahnen gewidmet sind. 

8. Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
für Arbeitnehmer der Verkehrsbetriebe. 
Dazu gehören insbesondere auch die Ange-

10. Angelegenheiten des EisenbahnmuseumSi sowie 
des Post- und Telegraphenmuseums. 

BUNDESMINISTERIUM FüR LANDES-
VERTEIDIGUNG 

Militärische Angelegenheiten. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Besorgung der verfas­
sungsgesetzlich festgelegten Aufgaben ,des 
Sundesheeres. 
Angelegenheiten der operativen und takti­
schen Führung ,des Bundesheeres. 
Angelegenheiten der Militärluftfahrt. 
Angelegenheiten der Bewaffnung und Aus­
rüstung des Bundesheeres sowie der personel­
len und materiellen Ergänzung des Bundes­
heeres. 
Angelegenheiten des militärischen Waffen-, 
Schieß- und Munitionswesens. 
Angelegenheiten ,der Wehrtechnik einschließ­
lich der 'inilitär-technischen Forschung und 
Erprobung. 
Angelegenheiten der militärischen Sperr­
gebiete, soweit sie militärische Belange be­
treffen. 
Angelegenheiten ,des Schutzes der Gesundheit 
der Angehörigen des Bundesheeres einschließ­
lich der militärischen Krankenanstalten und 
der militärischen Arzneimittelversorgung. 
Angelegenheiten des militärischen Attache­
dienstes. 
Angelegenheiten des militärischen Bauwesens, 
soweit sie nicht in die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Bauten und Technik 
fallen, insbesondere Verwaltung einschließ­
lich der Errichtung und Instandhaltung mili­
tärischer Befestigungsanlagen insbesondere 
von Kampf- und Waffenständen, verbunker­
ten Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen 
sowie Sperren von militärischen Munitions­
lagern, von nicht ortsfest errichteten mili­
tärischen Anlagen für Zwecke der Luftraum­
überwachung sowie von Schieß- und übungs­
plätzen mit Ausnahme der dazugehörigen 
Hochbauten samt den damit zusammenhän­
genden Versorgungsanlagen. 
Angelegenheiten der Schiffahrt, des Kraft­
fahrwesens, des Fernmelde- und des Ver­
messungswesens im militärischen Bereich. 
Führung des Heeresgeschichtlichen Museums 
(Mili tärwissenschaftliches Insti tut). 
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Angelegenheiten der militärischen Stiftungen 
und Fonds. 
Verwaltung der Heeres-Land- und Forstwirt­
schaft Allentsteig. 

K. BUNDESMINISTERIUM FÜR 
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Auswärtige Angelegenheiten, soweit sie nicht 
in die Zuständigkeit eines anderen Bundes­
ministeriums faUen. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten der Außenpolitik in allen 
Bereichen der staatlichen Vollziehung. 

Angelegenheiten des Völkerrechtes. 
Verhandlung von Staatsverträgen. 
Unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG Vertretung 
der Republik Österreich gegenüber aus­
ländischen Staaten und sonstigen Völkerrechts­
subjekten einschließlich internationaler Orga­
nisationen sowie ·der Verkehr mit diesen. 
Sonstige Angelegenheiten internationaler 
Organisationen. Angelegenheiten der auslän­
dischen Vertretungsbehörden in Österreich 
und ihrer Funktionäre sowie der österreichi­
schen Vertretungs behörden im Ausland. 
Angelegenheiten der Diplomatenpässe. 
Angelegenheiten des zwischenstaatlichen 
Zeremoniells. 
Angelegenheiten des Auszeichnungswesens, so­
weit es Ausländer oder ausländische Auszeich­
nungen und Titel betrifft. 
Schutz österreichischer Staatsbürger und ihres 
Vermögens im Ausland und gegenüber dem 
Ausland. 
Vermittlung von Rechts- und Amtshilfe. 
Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integra­
tion. 

Angelegenheiten der kulturellen Auslands­
beziehungen. 
Angelegenheiten der Diplomatischen Akade­
mIe. 

Angelegenheiten der Konsulargebühren. 
Verwaltung aller Bauten und Liegenschaften 
,der dem ,Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten unterstehenden österreichi­
schen Vertretungsbehörden im Ausland. 

L.BUNDESMINISTERIUM FÜR BAUTEN 
UND TECHNIK 

1. Verwaltung aller Bauten und Liegenschaften 
des Bundes einschließlich der Angelegenheiten 
des staatlichen Hochbaues, des Straßenbaues, 
des Wasserbaues hinsichtlich der schiffbaren 
Flüsse Donau und March und der Thaya 
von der Staatsgrenze in Bernhardsthal bis 

zur Mündung in die March und sonstiger 
Wasserstraßen sowie der Wasserversorgung 
und Kanalisation. 

2. BaukoordinieruI!g. 

3. Bundesmobilienverwaltung. 

4. Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesens. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Angelegenheiten des Wiederaufbaues der 
durch die Kriegsereignisse zerstörten ;Bauten; 
Wohnbauförderung einschließlich der Ange­
legenheiten ,der zu ,diesem Zweck errichteten 
Fonds. 
Volkswohnungswesen und Kleingartenwesen. 
Enteignung zum Zwecke der Assanierung und 
andere Assanierungsmaßnahmen. 
Bautechnische Angelegenheiten des Zivil­
schutzes sowie der Raum- und Landesplanung. 

5. Angelegenheiten der wirtschaftlich-technischen 
Forschung. 
Dazu gehören insbesondere auch: 
Technisches Versuu~swesen; Beschußangelegen­
heiten. 
Maß-, Gewichts-, Eich- und Vermessungs­
wesen; 
Angelegenheiten aller anderen technischen 
Prüf- und Sicherheitszeichen, mit Ausnahme 
des Pun,zierungswesens. 
Normenwesen. 

6. Angelegenheiten der Normalisierung und 
Typisierung elektrischer Anlagen und Einrich­
tungen sowie Sicherheitsmaßnahmen auf die­
sem Gebiet. 

7. Vermarkung und Vermessung der Staats­
grenzen. 

8. Angelegenheiten des Maschinenwesens ein­
schließlich des Danipfkesselwesens, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Bundesmini­
steriums für Verkehr fallen. 

9. Angelegenheiten des Ingenieur- und Zivil­
technikerwesens einschließlich der Angelegen­
heiten ihrer beruflichen Vertretungen. 

M. BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSEN­
SCHAFT UND FORSCHUNG 

1. Koordination der Forschungsvorhaben des 
Bundes zur Wahrung der allen Verwaltungs­
zweigen gemeinsamen Interessen auf diesem 
Gebiet sowie die Koordination der Planung 
des Einsatzes von Bundesmitteln zum 
Zwecke der Forschung. 

2. Angelegenheiten der Wissenschaften, insbeson­
dere der wissenschaftlichen For~ung und 
Lehre. 
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Dazu gehören insbesondere auch: 

Angelegenheiten der wissenschaftlichen und 
künstlerischen 1-Iochschulen sowie anderer 
wissenschaftlicher Anstalten und Forschungs­
einrichtungen einschließlich der Osterreichi­
schen Akademie der Wissenschaften, die Ange­
legenheiten der wissenschaftlichen Berufsvor­
bildung, Berufsausbildung und Berufsfortbil­
dung, des wissenschaftlichen Bibliotheks-, Do­
kumentations- und Informationswesens, der 
studentischen Interessenvertretung und der 
Studienbeihilfen und Stipendien, die Förde­
rung des Baues von Studentenheimen sowie 
die Angelegenheiten der wissenschaftlichen 
Sammlungen und Einrichtungen. 

3. Angelegenheiten der Museen mit Ausnahme 
der Führung des Heeresgeschichtlichen 
Museums (Militärwissensdlaftlidles Institut) 
in Wien sowie Angelegenheiten de9 Denkmal­
sdlutzes. 

4. Angelegenheiten der wissensdlaftlidlen Stif­
tungen und Fonds. 

N. BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUND­
HEIT UND UMWELTSCHUTZ 

1. Koordination der allen Verwaltungszweigen 
gemeinsamen Interessen auf dem Gebiete des 
Umweltschutzes. . 

2. Forschung auf dem Gebiete des Umwelt­
schutzes, soweit sie nicht in die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Wissensdlaft und 
Forschung fällt. 

3. Angelegenheiten der Volksgesundheit . ein­
sehIießlidl der NahrungsmittelkontroHe. 

Dazu gehören insbesondere auch: 
Schutz vor Gefahren für den allgemeinen 
Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
überwachung und Bekämpfung übertrag­
barer Krankheiten. 

Impfwesen; Angelegenheiten der Hygiene 
einschließlich der Lehensmittelhygiene. 

Angelegenheiten der Gesundheitspflege und 
der Gesundheitsvorsorge. 

. Schulgesundheitspflege, -vorsorge, soweit sie 
nicht in die Zuständigkeit des Bundesmini­
steriums für Unterricht und Kunst fallen. 

Angelegenheiten der Sportmedizin. 

überwachung und Bekämpfung des Miß­
brauchs von Alkohol und Suchtgiften. 

Medizinische Angelegenheit~n der Rehabili­
tation. 
Angelegenheiten der Kurorte und natürlichen 
Heilvorkommen, der Heil- und Pflegeanstal­
ten und der Volkspflegestätten. 

Angelegenheiten des Leichen- und Bestat­
tungswesens. 

Apotheken- und Arzneimittelwesen ein­
schließlich des Verkehrs mit tierärztlichen 
Mitteln und Desinfektionsmitteln. 

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes in 
bezug auf HeilbeheIfe und Gebrauchsgegen­
stände. 

Angelegenheiten des Suchtgift- und des Gift­
verkehrs. 
Angelegenheiten .des Veterinärwesens mit 
Ausnahme der Angelegenheiten, die von der 
Bundesanstalt für künstliche Besamung der 
Haustiere zu hesorgen sind. 

Angelegenheiten der Jli.rzte, Tierärzte, Apo­
theker, Dentisten, Hebammen und sonstiger 
Sanitätspersonen einschließlich der Angelegen­
heiten ihrer beruflichen Vertretung. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Jli.rzte 
und Tierärzte sowie Pharmazeuten nach ihrer 
Graduierung. 

Aus-, Fort- und Weiterbildung der sonstigen 
Sanitätspersonen. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals 
der öffentlichen Gesundheitsverwaltung. 

4. Angelegenheiten der Bundesapotheken. 
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Erläuterungen 

I. ALLGEMEINER TEIL 

Gemäß Art. 77 Abs. 1 B-VG sind zur Besor­
gung -der Geschäfte der Bundesverwaltung die 
Bundesministerien und die ihnen unterstellten 
Amter berufen. 

Art. 77 Abs. 2 B-VG bestimmt, daß die Zahl 
der Bundesministerien, ihr Wirkungsbereich 
und ihre Einrichtung durch Bundesgesetz be­
stimmt weriden. Dieses in dieser Bescimmung in 
Aussicht gestellte umfassende Bundesgesetz über 
die Organisation der obersten Bundesverwaltung 
im Bereich ,der Bundesministerien wurde bisher 
noch nicht erlassen. 

Der Wirkungsbereich ,der Bundesministerien 
ist derzeit in einer Vielzahl v.on Rechtsvor­
schriften aus den verschiedensten Verfassungs­
perioden ,geregelt. .Nbgesehen -dav.on, ,daß auch 
materielle, ein bestimmtes Sachgebiet regelnde 
Rechtsvorschriften Bestimmungen über die Zu­
ständi:gkeit von Bundesministerien nicht nur in 
den Vollzugsklauseln, sondern auch in ihrem 
materiell-rechtlichen Teil enthalten, beruht der 
Wirkungsbereich der Bundesministerien zUm Teil 
noch auf Allerhöchsten Entschließungen aus dem 
v.origen Jahrhundert, die in keiner der Allge­
meinheit zugänglichen Weise kundgemacht sind. 

Für die innere Einrichtung der Bundesmini­
sterien fehlt, abgesehen von -den wenigen Be,­
stimmungen, die sich in dieser Hinsicht im Bun­
des-Verfassungsgesetz selbst finden, eine entspre­
chende umfassende gesetzliche Regelung. Die 
.organisatorische Gliederung der einzelnen Bun­
desministerien wurde aus den Verwakungsan.ord­
nun gen über die Ministerialeinteilung der Mon­
archie übernommen und fallweise den jeweiligen 
Bedürfnissen angepaßt. 

Schon die Erläuternden Bemerkungen zum 
Bundesgesetz -vom 16. Dezember 1949, BGBl. 
Nr. 24/1950 (21 der Beilagen zu den Stenogra­
phischen Protok.ollen -des Nati.ona1rates, VI. GP), 
zum Bundesgesetz vom 11. Juli 1956, BGBl. 
Nr. 134 (5 ,der Beilagen zu -den Stenographischen 
Pr.ot.ok.ollen des Nati.onalrates, VIII. GP), zum 
Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, BGBl. Nr. 173 
(15 der Beilagen zu den Sten.ographischen Pr.oto-

kollendes Nationalrates, IX. GP), zum Bundes­
gesetz vom 16. April 1963, BGBl. Nr. 76 (51 der 
Beilagen zu den Sten.ographischen Pr.ot.ok.ollen 
des Nati.onalrates, X. GP), und schließlich zum 
Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGBl. Nr. 70 
(12 der Beilagen zu -den Stenographischen Proto­
kollen des Nationalrates, XI. GP), haben das 
Anliegen der Bundesregierung unterstrichen, dem 
Nationalrat eine K.odifikati.on der V.orschriften 
über die Zahl, den allgemeinen Wirkungsbereich 
und die Einrichtung der Bundesministerien vor­
:mllegen, womit das im Art. 77 Abs. 2 B-VG 
verheißene Pr.ogramm eingelöst werden soll. 

Eine solche K.odifikati.on muß von -dem Be­
streben geleitet sein, einen nach einheitlichen 
Gesichtspunkten erstellten Katalog der allgemei­
nen Zuständigkeiten der einzelnen Bundesmini­
sterien unter gleichzeitiger Aufhebung der bis­
herigen zahlreichen, aus verschiedenen Verfas­
sungsep.ochen stammenden, zum Teil verstreuten 
einschlägigen Vorschriften aufzustellen. Darüber 
hinaus war der im Frühjahr 1968 dem allgemei­
nen Begutachtungsverfahren zugeführte Gesetz­
entwurf von dem Bestreben geleitet gewesen, 
einen sehr bedeutenden Beitrag zur Verbesserung 
der leitenden Tä>tigkeit der .obersten Bundesver­
waltungs.organe und zur Effektivität dieser ihrer 
Tätigkeit zu leisten. Trotz.demdieses Bemühen 
allgemein Anerkennung gefunden hat, sind die 
im einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen im 
Begutachtungsverfahren auf Ablehnung gest.oßen. 

Der Gedanke, nicht nur ,den sogenannten a 11-
gern ein e n, sondern auch -den b e s 0 n der e n 
Wirkungsbereich ,des Bundesministeriums in die 
Regelung einzubeziehen - eine elementare V.or­
a'ussetzung für eine Gesamtk.odifikation und um­
fa-ssende Zuständigkeitsregelung -, ist mit der 
Begründung vielfach abgelehnt wor-den, daß die 
V.ollzugsk1ause1n und die in materiell-rechtlichen 
Vorschriften enthaltenen Zuständigkeitsv.orschrif­
ten aus Gründen der Rechtssicherheit aufrecht­
erhahen werden müssen. 

Auch die im Entwurf v.on 1968 vorgeschlage­
nen Wir'kungsbereichsveränderungen, durch die 
die Behandlung sachlich zusammengehörender 
Angelegenheiten bei einem einzigen Ressort 
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sichergestellt und überflüssige und die Verwaltung 
belast,ende Doppelkompetenzen hätten abgebaut 
werden sollen, sind von den betroffenen Zentral­
stelIen und Interessengruppen aus den vielfältig­
sten Gründen abgelehnt 'Worden. 

Die am 21. April 1970 bestellte Bundesregie­
rung, die ,sich in ihrer Regierungserklärung vom 
27. April 1970, zu der sich die derzeit im Amt 
befindliche Bundesregeierung in ihrer Regierungs­
erklärung vom 5. Novem!ber 1971 ausdrücklich 
bekannt hat, nachdrücklich für wirksame Maß­
nahmen zur Kcompetenzentflechtung und Rechts­
bereinigung ausgesprochen hat, glaubt das Vor­
haben, den Entwurf ,des im Art. 77 Abs. 2 B-VG 
verheißenen Bundesgesetzes über die Zahl, den 
Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundes­
mlmsterien endlich vorzulegen, grundsätzlich 
weiter verfolgen zu ,sollen. Dieses Vorhaben ist 
bereits von der dieser Bundesregierung im Amt 
vorhergegangenen Bundesregierung weitgehend 
vorbereitet worden, sodaß sie sich auf diese Vor­
arbeiten stützen und insbesondere an die Ergeb­
nissedes Begutachtungsverfahrens nun anknüpfen 
und diese verwerten konnte. Sie wurde in ihrem 
Bemühen dadurch bestärkt, daß die Rechtsord­
nungen ausländischer Sta<lJten diesen Weg schon 
in viel früheren Jahren mit Erfolg beschritten 
haben. ' 

Den oben erwähnten Einwendungen gegen den 
im Frühjahr 1968 zur Begutachtung versendeten 
Gesetzentwurf Rechnung tragend, verzichtet der 
am 31. März 1971 neuerlich einem allgemeinen 
Begutachtungsverfahren zugeführte Gesetzent­
wurf auf eine umfassende Neu- und Gesamt­
kodifikation der Wirkungsbereiche der Bundes­
ministerien. Er beschränkt sich auf eine Regelung 
des a 11 g e m ein e n Wirkungsbereiches der 
Bundesministerien und läßt die in den verschie­
denen materiell-rechtlichen Rechtsvorschriften 
verstreuten Zuständigke~tsvorschrif.ten, insbeson­
dere die VoHzugsklausel einzelner Verwaltungs­
materien regelnder Bundesgesetze u n b e­
r ü h r t. Der Entwurf suchte jedoch solche Kom­
petenzverschiebungen zu realisieren,die aus ver­
waltungsökonomischen Gründen unbedingt not­
wendig sind. Er ist abgesehen von ,den im 
Interesse der ,für eine wirksame Verwaltungs­
reform unbedingt notwellldigen Maßnahme der 
Kompetenzentflechtung und Konzentration von 
sachlich zusammengehörigen Aufga:ben bei einem 
einzigen Bundesministerium, grundsätzIich eine 
auf ,den allgemeinen Wir'kungsbereich der Bundes­
ministerien beschränkte Kompilation. Damit soll 
aber nicht gesagt werden, daß der nunmehr vor­
liegende auf Grund des Ergebnisses ,des Begut­
achtungsverfahrens vüm Frühjahr 1971 nüchmals 
revidierte Entwurf keinen Fortschritt gegenüber 
dem derzeitigen Rechtszustand bedeutet. A'bge­
sehen davon, daß mit dem vorgeschlagenen Bun­
desgesetz erstmalig die innere Organisatiün der 
Bundesministerien im, Einklang mit dem rechts-

staa'tlichen Prinzip der Bundesverfassung und der 
aus,drücklichen Anordnung ,des Art. 77 Abs. 2 
B-VG gesetzlich geregelt wird, ersetzt diese 
'Rechtsvürschrift, wenn sie einmal in Kraft ge­
treten sein wird, immerhin eine sehr beträchtliche 
Zahl zum Teil sehr alter und unübersichtlich ge­
wordener Bestimmungen (vgl. § 18 Abs. 2 des 
Gesetzentwurfes) und ist damit ein sehr wesent­
licher Beitrag zur Rechtsbereinigung. 

über den Rahmen einer bloßen Kompilation 
geht der vürliegende Entwurf insbesondere auf 
den im § 14 des Gesetzentwurfes genannten 
Sachgebieten hinaus und versucht damit in Er­
füllung eines Ver,sprechens ,der Regierungserklä­
rungen vüm 27. April 1970 und vüm 5. Nüvem­
ber 1971 einen Beitrag' zur Kompetenzentflech­
tung zu leisten. 

A. Der Wirkungsbereich der Bundesministerieny 
a) Die gewählte Methode für die Umschreibung 
des allgemeinen Wirkungsbereiches der Bundes­
ministerien : 

Der vorliegende Gesetzentwurf bemüht sich, 
für die Abgrenzung der Wirkungsbereiche ,der 
Bundesministerien, süweit dies bei weitgehender 
Aufrechterhaltung des derzeitigen Rech,tszustan­
des möglich ist, die einzelnen Sachgehiete um­
fassend dem Wirkungsbereich eines Bundesmini­
steriums zuzuweisen. Diese Methorde süll eine 
- sowe~t es unter ,den gegebenen Umständen 
möglich ist - klare übersicht Ülber die Zustän­
digkeitsverteilung schaffen. 

Bei ,dieser Vorgangsweise konnte auch hinsicht­
lich von Sachgebieten kein Unterschied gemacht 
wer,den, die nach der Zuständigkeitsverteilung 
des Bundes-Verfassungsgesetzes über Gesetz­
gebungs- und Vollziehungsaufgaben des Bundes 
und der Länder ganz oder zum Teil in ,die 
Zuständigkeit der Länder fallen. Dieses System 
bedeutet jedüch keineswegs etwa einen Einbruch 
in die Gesetzgebungs- oder Vollziehungszustän­
digkeitder Länder, was im folgenden noch näher 
dargelegt werden wird. 

b) Die rechtliche Bedeutung einer allgemeinen 
gesetzlichen Regelung über den Wirkungsbereich 
der einzelnen Bundesministerien: 

Der Wirkungsbereich der Bundesministerien 
beruht nach dem gegenwärtigen Stand ,der Ge­
setzgebung auf diesem Gebiet zum Großteil nüch 
auf Rechtsvorschriften, die in ,der monarchischen 
Rechtsordnung den Wirkungs'bereichder Mini­
sterien normiert hatten. Dies ergibt sich aus dem 
System der Rezeptionsakte, ,deren sich der Ver­
fassungsgesetzgeber ,der republikanischen Rechts­
ordnung ab dem Jahre 1918 :bedient hatte. Der 
Wirkungs'bereich der Bundesministerien ist somit 
aus einer Kette von Rezeptiünsakten, beginnend 
beim Beschluß .der Provisürischen N ationalver­
sammlung vüm 30. Okbober 1918, StGBl. Nr. 1, 
über die grundlegende Einrichtung ,der Staats-
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gewalt (insbesondere §§ 1, 12 und 13), üher das 
Gesetz vom 14. März 1919, StGBl. Nr. 180, 
ferner über § 26 des Dbergangsgesetzes in der 
Fassung vom Jahre 1925, über die auf Gesetzes­
stufe S<tehende Verordnung vom 9. April i923, 
BGBl. Nr. 199, über die Besorgung der Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung, über das gleich­
artige Rezeptionsregime der Verfassung 1934 und 
der überleitungsvorschriften der Verfassungs­
epoche ab 1945, insbesondere § 3 des Behörden­
überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 94/1945, bis auf 
den heutigen Tag herauf zu ermitteln. 

Dieser "Reihenregress", wie er zum Teil in 
wissenschaftlichen Untersuchungen bezeichnet 
worden ist, ist sicher nicht dazu angetan, Klarheit 
über Wirkungsbereich und Funktionen der ober­
sten Organe der Bundesverwaltung zu ,schaffen. 

Das Ideal einer Vereinfachung der gesetzlichen 
Vorschriften über den Wirkungsbereich der Bun­
desministerien wäre es sicherlich, ausschließlich 
die Alleinzuständigkeit eines Bundesministeriums 
zur Setzung von Verwaltung,sakten genereller 
oder individueller Art fes'tzusetzen, soweit nicht 
kraft Verfassung idie Bundesregierung als Kolle­
gialorgan zu handeln hat. So zwar, daß jeweils 
für ein hestimmtes Sachgebiet ein einziges Bundes­
ministerium zuständig ist, ohne ,daß es an die 
Mitwirkung anderer Bundesministerien in der 
Weise gebunden wäre, ,daß die Setzung ,des gene­
rellen oder indiyiduellen Verwaltungs aktes von 
der Zustimmung bzw. von dem als Zustimmung 
zu wertenden Einvernehmen des anderen Bundes­
ministeriums abhängig wäre. 

Rechts- und verwaltungspolitische überlegun­
gen dieser Art sind offenbar Ausgangspunkt für 
das Bemühen verschiedener wissenschaftlicher 
Untersuchungen, die Rechtsprechung des Ver­
fassungsgerichtshofes zu dieser Frage in Zweifel 
zu ziehen. Steht doch der Verfassungs gerichtshof 
in ständiger Rechtsprechung auf ,dem Standpunkt, 
daß es keinen Verstoß 'gegen ,die Bundesverfas­
sung bedeutet und insbesondere m]tden Art. 69 
und 77B-VG nicht im Widerspruch ,steht, wenn 
ein Verwaltungsakt (genereller oder individueller 
Art) zu seinem Zustandekommen ,der Zustim­
mung eines anderen Bundesministers bedarf (vgl. 
unter vielen die Erkenntnisse ,des Verfassungs­
gerichtshofes Slg. Nr. 2284/1952, 2378/1952, 
4395/1963,4648/1964). 

Den mit der verfassungsgerichtlichen Recht­
sprechung im Widerspruch stehenden, teils rechts­
politischen, teils positivrechtlich begründeten Be­
mühungen kann aber angesichts dieser Recht­
sprechung nur rech,tspolitischer, nicht aber ver­
fassungsrechtlicher Wert beigemessen werden. Die 
Frage, ob die Organisationsvorschriften des B-VG 
einfachgesetzlichen Bestimmungen über eine Dop­
pel- oder Mitkompetenz zweier oder mehrerer 
BUDIdesministerien entgegenstehen, muß soweit 
auf dem Boden der bestehenden Rechtsprechung 

negativ beantwortet werden, ohne daß die rechts­
politische oder verwaltungsökonomische Seite des 
Problems hiedurch abgewertC't werden sollte. 

Im übrigen sprechen auch verwaltungsökono­
mische überlegungen gegen eine grundsätzliche 
Ablehnung von Doppel- und Mitkompetenzen. 
Die zunehmende gegenseitige Verflechtung der 
staatlichen Aufgaben verbunden mit ihrer durch 
die technische Entwicklung bedingten ,steigenden 
Komplexität läßt eine klare und eindeutige Tren­
nung ,der Aufgaben des Staates nicht zu. Im Hin­
blick auf diese Inter,dependenz der Verwaltungs­
materien kann daher aus durchaus ,sachlichen 
überlegungen häufig auf Mit- und Doppelkom­
petenzen nicht verzichtet werden, wenn die ein­
zelnen Geschäfte der obersten Bundesverwaltung 
nicht isoliert, sondern unter gebührender Be­
dachtnahme auf das Staatsganze entsprechend dem 
Gedanken der Kooperation und Koordination 
sachgerecht besorgt werden sollen (vgl. hiezu 
die Ausführungen unter Abschnitt B). 

Es kann wohl als außer Streit stehend bezeich­
net wer,den, ·daß ,die den Wirkungsbereich der 
Bundesministerien allgemein umschreibenden 
Rechtsnormen für sich allein das betreffende 
Bundesministerium weder zu Maßnahmen gene­
reller, noch individueller Art auf dem betreffen­
den Sachgebiet berechtigen. Dies folgt schon aus 
dem Gebot des Art. 18 B-VG, demgemäß die 
Verwaltung nur auf Grund der Gesetze geführt 
werden ,darf und jeglicher Verwakungsakt im 
materiellen Gesetz selbst eine inhaltlich ,hinrei­
chende Determinierung erfahren muß. Daß auch 
dieser allgemeine Wirkungsbereich der Bundes­
ministerien den Bundesminister nicht etwa zur 
Erlassung von Verordnungen schlechthin ermäch­
tigt, folgt ebenfalls aus ,der Bestimmung des 
Art. 18 Abs. 2 B-VG und ,dem von ,der Recht­
sprechung und Rechtslehre aus dieser Verfassungs­
bestimmung entwickelten Gebot der verfassungs­
mäßigen Gestaltung des Ver.ordnungsrechtes. 

Dieser Grundsatz wird durch § 2 Abs. 2 des 
Entwurfes unterstrichen. Auf Grunid ,der Zuwei­
sung eines Sachgebietes zum Wirkungsbereich 
eines Bundesministeriums ist das betreffende 
Bundesministerium daher zu ,den zu besorgenden 
Maßnahmen nur insoweit berufen, als materiell­
rechtliche gesetzliche Regelungen bestehen und 
die Zuständigkeit des Bundes auf Grund der 
Bundesverfassung auf diesen Sachgebieten reicht. 

Gegenüber den Ländern ist ,daher ,den Bundes­
ministerien die Entwicklung einer Verwaltungs­
tätigkeit auf Gebieten, die ,in Gesetzgebung und 
Vollziehung oder in ,der Vollziehung in die 
Zuständigkeit der Länder fallen, nur in be­
schränktem Umfang möglich. Bei,spielsweise sei 
auf Art. 16, 17, 97 Abs. 2 und 98 B-VG hinge­
Wiesen. 

Der Wirkungsbereich der Bundesministerien 
kann, rein formal betrachtet, in ,dreifacher Weise 
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gesetzestechnisch festgelegt werden, und zwar 
durch: 

a) sogenannte Kompetenzgesetze, 
h) Vollzugsklauseln, 
c) sonstige gesetzliche Kompetenzbestimmun­

gen in einzelnen eine Verwaltungsmater,ie 
regelnden Gesetzen. 

Der vorliegende Entwurf muß sich im Hinblick 
auf das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens zu 
dem Entwurf 1968 im wesentlichen damit be­
gnügen, gesetzestechnisch die Gestalt eines Kom­
p~tenzgesetzes zu wählen, das bio ß den s 0-

gen a n n t e n all gern ein e n Wir k u n g s­
b e r e.i c hder Bundesministerien festsetzt. Der 
Entwurf knüpft damit an Kompetenzgesetze an,. 
die ihre historischen Vorbilder in Rechtsnormen 
der monarchischen Staatsverfassung haben und 
dann auch in die Rechtsordnung der Republik 
Eingang gefunden haben. Allerdings kann aus 
der Verfassungspraxis der monarchischen Staats­
verfassung zur Beantwortung der gegenständ­
lichen Frage und zur Lösung des Problems des­
halb nichts gewonnen wer,den, weil die Zustän­
digkeit zur Erlassung von Organisationsnormen 
in einem gewaltentrennenden Rechtsstaat 
- anders als dies noch in der monarchischen 
Verhssungsordnung der Fall gewesen sein mag -
a·usschließlich dem Gesetzgeber zusteht. Dies folgt 
beispielhaft aus den Art. 18, 77 Abs, 2, 83 
Abs. 1 und 2 B-VG und anderen Bestimmungen 
der Bundesverfassung. 

Im Gegensatz hiezu stand die Staatenpraxis 
in der monarchischen Verfassung. WenngleiCh die 
Gesetzgeilmng über ·die Grundzüge über die 
Organisation der Verwaltungsbehörden gemäß 
dem Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, 
RGBL Nr. 147, über die Reichsvertretung dem 
Reichsrat oblag und damit der Gesetzgeber im 
formellen Sinne dazu berufen war, die Kompe­
tenz zur Organisatic;m-,undden Wirkungsbereich 
der Ministerien durch Gesetz zu regeln, so ist 
auch nach Inkrafttreten des Staatsgrundgesetzes 
die Praxis geübt wor,den, in Auswirkung der 
Tatsache, daß ,die Minister. in erster Linie dem 
Mona-rchen untergeol'dnet waren, der selbst an 
der Spitze der Verwaltung stand, Einrichtung 
und Wirkungsbereich ,der Ministerien durch einen 
Verwaltungsakt des Monarchen, eine sogenannte 
Allerhöchste Entschließung, zu regeln. Beispiel­
haft .seien die im § 18 des vorliegenden Ent­
wurfes für eine Aufhebung vorgeschlagenen ein­
schlägigen Allerhöchsten Entschließungen er­
wähnt. 

Die rechtliche Bedeutung solcher den allge­
meinen Wirkungsbereich -der Bundesministerien 
un;J.schreibenden, Gesetzeskraft genießenden Nor­
men liegt darin, ,die Leitung und Verwaltung 
bestimmter Sachgebiete ohne Hinweis auf ein 
bestimmtes Gesetz einem Bundesministerium zu­
zuweisen, ohne daß ,diese den allgemeinen 
Wirkungsbereich umschreibende Norm ihrerseits 

zur Setzung konkreter genereller oder ind.ivi­
dueller Verwaltungsakte ermächtigen würde, es 
sei denn, festzulegen, welches Bundesministerium 
vornehmlich die Initiative zu einer Verwaltungs­
tätigkei~ auf einem 'bestimmten Sachgebiet er­
greifen kann und inwieweit ein solches Bundes­
ministerium den Teil der Verwaltung, der das 
sogenannte Regieren ausmacht, wahrzunehmen 
hat. Steht man auf dem rich-tigen Standpunkt, 
daß auch Akte der Regierung Verwaltung sind 
und dem Gesetzmäßigkeitsgrundsatz unterliegen, 
so gehöl1t auch die Vorbereitung von Gesetz-, 
entwürfen - so wie dies Merkl (Allgemeines 
Verwaltungsrecht, S. 10 ff.) allerd.ings im Gegen­
satz zu Kelsen (Allgemeine Staatslehre, S. 247) 
erkannt hat - zur Verwaltung und nicht etwa 
zur Gesetzgebung im formellen Sinne. Die Vor­
bereitung einer Regierungsvorlage etwa gehört 
somit in den Wirkungsbereich desjenigen Bundes­
ministeriums, dessen allgemeiner Wirkungsbereich 
das betreffende Sachgebiet mitumfaßt, mit dem 
sich eine beabsichtigte Regierungsvorlage be­
schäftigen will. 

Beschränkt man sich darauf, den Wirkungs­
bereich der Bundesministerien bloß allgemein zu 
umschreiben, so muß allerdings das ursprünglich 
weitergesteckte Ziel zurückstehen, durch die ge­
plante Neuregelung über Zahl, Einrichtung und 
Wirkungsbereich der Bundesministerien auch die 
sogenannten Vollzugsklauseln in speziellen, ein 
Verwaltungs gebiet konkret regelnden Gesetzen 
durch einen Entwurf ,der vorliegenden Art zu 
ersetzen. Dieses ursprünglich geplante weiterge­
steckte Ziel mußte im Hinblick auf ,die Wider­
stände der begutachtenden Stellen fallen gelassen 
werden, wenn wenigstens der erste Schritt, den 
allgemeinen W,irkungsbereich der Bundesmini­
sterien neu zu ordnen, getan wer,den 'Soll. Eine 
umfassende Kompetenzneuordnung wird erst er­
reicht sein, wenn auch die Vollzugsklauseln ,der 
einzelnen materiellen Gesetze durch ein allge­
meines Kompetenzgesetz ahgelöst sein werden. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf an der Ein­
richtung der Vollzugsklauseln nicht rührt, tritt 
im Falle seiner Gesetzwerdung auch keine Knde­
rung in der keineswegs eindeutig geklärten Be­
deutung der Vollzugsklauseln (v.gI. Barfuß, 
Ressortzuständigkeit und Vollzugsklauseln, Wien 
1968, S. 95 ff.) sowie im Verhältnis der Vollzugs­
klauseln zu den den allgemeinen Wirkungsbereich 
der Bundesministerien umschreibenden Gesetzen 
ein. Eine Ausnahme hievon stellen allerdings die 
Bestimm,ungen des § 14 des Entwurfes dar. 

B. Die innere Organisation - Einrichtung - der 
Bundesministerien 

Was ,die innere Organisation -die Einrich­
tung - der Bundesministerien betri1tt, so ist 
bisher die Geschäfts- und Personaleinteilung der 
Bundesministerien im allgemeinen ,durch interne 
Behördenakt~ organisationsrechtlicher A~t" ge-
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troffen worden. Ungeachtet der in einem gewal­
teInrennenden Rechtsstaat dem Gesetzgeber vor­
behaltenen Organisationsgewalt, di.e gerade im 
Art. 77 B-VG treffend zum Ausdruck kommt, 
hat die Rechtsprechung die Geschäfts- und 
Personaleinteilung einer Dienststelle als einen rein 
internen Behör-denakt organi5a tionsrechtlicher 
Art -deklariert, der weder eines Aktes der Gesetz­
gebung noch einer Rechtsverordnung bedürfe 
(vgl. z. B. Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes Slg. Nr. 4698/64). Für den Bereich der 
Organisation ,der l'i.mter der Landesregierungen 
hat ,das Bundesverfassungsgesetz vom 30. Juli 
1925, BGBl. Nr. 289, dieses Fragengebiet in vor­
bildlicher Weise gesetzlich, und zwar verfassungs­
gesetzlich geregelt und für Geschäf,tseinteilung 
und Geschäftsordnung das Erfordernis der Ver­
ordnung aufgestellt. Allerdings hat die Recht­
sprechungdes Verfassungsgerichtshofes die Ge­
schäftseinteilung des Amtes einer Landesregie­
rung als Verwaltungsverordnung qualifiziert 
(siehe Erkenntnis Slg. 2650/1954, 2709/1954 und 
3994/1961). Gleiches gilt von den Geschäftsord­
nungen der l'i.mter der Landesregierungen (vgl. 
Erkenntnisse Slg. 1283/1929 und 4572/1963). 

Auf .die~er 1m B,er,eich der Organisation der 
Amter der Landesregierungen geltenden und 
durch die Rechtsprechung ,des Verfassungs­
gerichtshofes fortentwickelten Rechtslage auf­
bauend wird für die Erlassung der Geschäfts­
einteilungen das Erfol"1dernis der Verwaltungs­
verordnung nun gesetzlich statuiert und die Ge­
staltung dieser Organisationsmaßnahme vom 
Gesetzgeber in einer ,dem Art. 18 B-VG ent­
sprechenden Richtung näher ausgeführt. 

Mit der vorgeschlagenen Regelung der inneren 
Organisation der Bundesministerien verfolgt der 
vorliegende Gesetzentwurf noch zwei weitere 
Ziele. Es soll durch geeignete Regelungen sicher­
gestellt wer,den, daß auch die Zentralverwaltung 
des Bundes sich die Grundsitze eines modernen 
Managements zu eigen macht und auf die Inter­
dependenz der zu' besorgenden Aufgaben ge­
bührend Bedacht nimmt. Vgl. dazu insbesondere 
die Regelungen der §§ 6, 7 und 8. 

Die Aufgaben, die die Verwaltung in der 
heutigen Zeit in einem modernen Staatswesen 
zu erfüllen hat, erfordern genauso wie die 
Führung eines Wirtschafosbetriebes eine wirkungs­
volle Leitung. Diese' leitende Funktion obliegt 
im 'Bereiche der Bundesverwaltung den Bundes­
ministern, die den Grundsitzen eines modernen 
Managements entsprechend die ihnen und den 
ihnen nachgeordneten Dienststellen obliegenden 
Aufgaben vorausschauend zu planen und nach 
längerfristigen Konzepten in wirkungsvoller und 
effektiver Weise ,durchzuführen haben. Diese lei­
tenden Aufgaben der 'Bundesministerien kommen 
insbesondere im § 3 Z. 3 und 4 ,des Gesetz­
entwurfes zum Ausdruck, der die Bundesmini-

ster zur Erfüllung dieser vorausschauenden und 
planenden Funktion aufruft, die über den Be­
reich der Vollziehung von Gesetzen etwa durch 
Erlassung von Verordnungen oder Bescheiden 
hinausgeht und eine echte Regierungstätigkeit 
darstellt, auf die übrigens auch im § 2 Abs. 3 
Bezug genommen wird. 

Die österreichische Bundesverfassung hat durch 
Art. 77 Abs. 1 B-VG für die Besorgung der 
obersten Verwaltungsgeschäf.te ,des Bundes das 
Ressortsystem vorgezeichnet, das ,die Erfüllung 
der einzelnen Verwaltungs agenden ,durch selb­
ständige und voneinander unabhängige Bundes­
minister gebietet. Die integrierte Gesellschafts­
ordnung ,der Gegenwart und ,die moderne tech­
nologische Entwicklung aller,dings vel"1bieten eine 
isolierte Betrachtungsweise der einzelnen Sach­
gebiete. Der Gesetzentwurf' versucht daher, unter 
Wahrung ,des ,durch die Bundesverfassung inarti­
kulierten Ressortsystems durch geeignete Vor­
kehrungen (vgl. insbesondere die §§ 5, 6 und 8) 
sicherzustellen, daß auf die' Inter,dependenz d~r 
verschie,denen Materien bei der Erfüllung der 
obersten Verwaltungsgeschäftedes Bundes vor­
ausschauend gebührend Bedacht genommen wil'd. 

Rationalisierungsmaßnahmen materieller Art, 
die auf verschiedenen Bereichen der Verwaltung 
auf Grund besonderer Bundesgesetze bereits 
durchgeführt werden oder in Vorbereitung 
stehen, sollen eine bessere Relation von Kosten 
und Nutzen erzielen. Solche Maßnahmen erfassen 
die Methoden der Bewältigung der Arbeit. Zur 
Verwirklichung dieses Zieles wird sich ,die Ver­
waltung neuer technischer Erkenntnisse als Hilfs­
mittel im Ablauf des Verwaltungsgeschehenes 
unter Bedachtnahme auf die gerade in diesem 
Bereich notwendige Koordination und Konzen­
tration (vgl. in diesem Sinn § 7 Abs. 6 und Z. 5 
des Teiles 1 der Anlage) bedienen müssen (vgl. 
z. B. durch den Einsatz von EDV A als Hilfs­
mittel im Verwaltungsverfahren und zur Doku­
mentation und Information). 

Die Vielschichtigkeitder staatlichen Aufgaben 
erfordert auf ,der anderen Seite besonders aus­
gebildete und mit den neuesten Erkenntnissen 
vertraute, in der Verwaltung tätige Menschen. 
Die mit der Leitung und Aufsicht betrauten' 
obersten Organe müssen sich ,daher mehr denn 
je mit diesen Aufgaben ,der Ausbildung und 
Fortbildung beschäftigen. 

Auf all diese Gesichtspunkte nimmt insbeson­
dere § 8 sowie Teil 1 ,der Anlage zu § 2 Bezug 
(vgl. insbesondere Z. 3 und Z. 5). 

c. 
In allgemeiner Hinsicht sei noch besonders 

darauf hingewiesen, daß eine Gesetzwerdung des 
vorliegenden Entwurfes auch einen, Be~trag zur 
Verwaltungsreform und zur Rechtsbereinigung 
darstellt. 

483 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 34

www.parlament.gv.at



24 483 der Beilagen 

D. 
Mit der Gesetzwerdung des vorliegenden Ent­

wurfes sind weder finanzielle noch personelle 
Mehraufwendungen verbunden, ,da keine neuen 
Bundesministerien oder sonstigen Dienststellen 
mit diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden. 
Soweit Kompetenzverschiebungen vorgesehen 
sind, enthält § 15 ,die entsprechenden personellen 
Verfügungen. 

11. BESONDERER TEIL 

Im Titel wird im Interesse der leichte!en 
Zitierbarkeit einer Anregung ,des Begutachtungs­
verfahrens zum Entwurf 1968 entsprechend ein 
Kurztitel vorgesehen. 

§ 1 legt ,die Zahl der Bundesministerien fest. 
Durch den Wortlaut wird in übereimstimmung 
mit Art. 77 B-VG (vgl. " ... der Leitung der 
anderen Bundesministerien . " ." im Abs. 3 bzw. 
"Der Bundeskanzler und die übrigen Bundes­
minister ... " im Abs. 4) klal"gestellt, daß auch 
das Bundeskanzleramt ein Bundesmini'5terium 
und demgemäß der Bundeskanzler ein Bundes­
minister ist. Wenn daher ,in der Folge in ,diesem 
Gesetzentwurf von einem Bundesministerium 
oder einem Bundesminister gesprochen wird, ist 
darunter auch das Bundeskanzleramt bzw.der 
Bundeskanzler zu verstehen. 

Hinsichtlich der Zahl, der Bezeichnung und 
der Reihung der BundesminiSiterien wir,d an dem 
derzeitigen Zustand festgehalten. 

Zu § 2: Diese Bestimmung behandelt den 
Wirkungsbereich der Bundesministerien. Dabei 
mußte berücksidltigt werden, ,daß aus den im 
allgemeinen Teil der Erläuterungen dargelegten 
Gründen die in den b e s 0 n der eng e set z­
I ich e n Vor s ehr i f t e n - dazu gehören 
auch die mit Genehmigung des Nationalrates 
abgeschlossenen Staat'5verträge - enthaltenen 
Kompetenzregelungen abgesehen von ,der Sonder­
regeI ung ,des § 14 grundsätzlich u n b e r ü h r t 
b lei ben soll e n. 

Abs. 1 bestimmt, ,daß der Wirkungsbereich 
der einzelnen Bundesminrsterien .die Auf.gaben 
und Sachgebiete umfaßt, die ihnen durch die 
Anlage, durch § 3 dieses Gesetzem,wurfes, bundes­
verfa:ssungsgesetzliche Vorschriften, allgemeine 
Entschließungen des Bundespräsidenten und 
durch besondere Bundesgesetze zugewiesen sind. 
Auf die ,diesbezüglichen Darlegungen im ersten 
Teil der Erläuterungen wir:d verwiesen. Die in 
Z. 1 lit. a und Z. 2 genannten Agenden ,stellen 
den allgemeinen Wirkungsbereich dar, der gegen­
über dem besonderen Wirkungsbereich, zu dem 
die Aufgaben gehören, die gemäß Z. 1lit. b von 
den Bundesmini'Sterien wahrzunehmen sind, 
sub s id i ä ren Charakter hat. Der allgemeine 
Wirkungsibereich der Bundesministerien wird im 
einzelnen in einer A n lag e zu dem Gesetz-

entwurf umschrieben. Diese Anlage hat zwei 
Teile. Der Teil 1, auf den im § 2 Acbs. 1 Z. 1 fit. a 
Bezug genommen wir,d, bezeichnet jene Ange­
legenheiten, die von a II e n Bundesministerien 
innerhalb ihres Res,sortbereiches wahrzunehmen 
sind. Der allgemeine Wirkungsbereich materieller 
Art ist im Teil 2 der Anlage für jedes Bundes­
ministerium umschrieben. 

Den in der Anlage vel"Wendeten Begriffen und 
Ausdrücken kommt jene Bedeutung zu, die die 
derzeit geltenden Rechtsvorschriften damit im all­
gemeinen verbinden. 

Der Begriff "Bankwesen" (Abschnitt F Z. 3 
,der Teile 2 der Anlage) bezieht sich auf alle 
Kreditunternehmungen, gleichgültig, ob sie den 
Vorschriften eines Kreditwesengesetzes unterwor­
fen sind oder nicht. Der Ausdruck "Bank" ist 
daher hier im weiteren Sinn verwendet. 

Abs. 2 legt in grundsätzlicher Hinsicht die Auf­
gaben fest, die die Bundesministerien im Rahmen 
ihres Wirkungsbereiches zu besorgen haben, und 
bestimmt die Methode (Gesetzmäßigkeit, Zweck­
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit), 
nach der sie dabei vorzugehen haben. Auch hier 
darf zunächst auf ,die Ausführungen im ersten 
Teil der Erläuterungen hingewiesen werden. 

Zu Abschnitt H Z. 1: Es besteht zwischen den 
beteiligten Ressorts Einvernehmen darüber, daß 
durch den Tatbestand "Angelegenheiten der 
betrieblichen Berufsausbildung und Berufsfort­
bildung" Maßnahmen der außerschulischen 
Berufsausbildung einschließlich der betrieblichen 
Berufsausbildung und beruflichen Fortbildung 
nach dem Arbeitsm~rktförderungsgesetz nicht be­
rührt werden. 

Den Bundesministerien obliegt die Besorgung 
der Geschäfte der obersten Bundesverwaltung. 
Bei Erfüllung ,dieser Aufgaben haben sie in über­
einstimmung mit der Bundesverfassung nicht nur 
nach dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit vorzu­
gehen, sondern insbesondere auch die Grund­
sätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. Darauf wird besonders 
hingewiesen. Durch ,diesen besonderen Hinweis 
werden die sich ohnehin auch aus der Bundes­
verfassung (vgl. insbesondere die Art. 18, 126 b, 
129 und 130 sowie 139 und 144 B-VG) erge­
benden Verpflichtungen zur Beachtung rechts­
staatlicher und verwaltungsökonomischer Prinzi­
pien besonders betont. 

Abs 3 unternimmt den Versuch, den Begriff 
der Geschäfte der obersten Bundesverwaltung zu 
definieren. Durch den Ausdruck "Regierungs­
akte", der der modernen, international üblichen 
verwaltungswissenschaftlichen Terminologie ent­
spricht, soll klargestellt werden, daß ,die Aufgaben 
der Organe der obersten Bundesverwaltung über 
den ,Bereich der reinen Gesetzesvollziehung, der 
der Begriff" Verwaltung" entspricht, hinausgehen 
und sich auch auf den Bereich allgemein staats-
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politischer Entsche~dungen erstrecken. Demnach 
zählen zu den Geschäften der obersten Bundes­
verwaltung sämtliche nicht der Gerichtsbarkeit 
zuzuzählende Vollzugsakte, die durch die Bun­
desverfassung oder durch die einfache Gesetz­
gebung nicht anderen Organen, seien es oberste 
oder nachgeordnete, zur Besorgung zugewiesen 
sind. 

Keine Geschäfte der obersten Bundesverwal­
tung i m S i n n e cl e s vor I i e gen den 
E n t w u r ,f e s sind demnach z. S. die vom Sun-

°despräsidenten und der Bundesregi'erung zu set­
zenden Akte der Vollzie,hung. Das gleiche gilt 
insbesondere auch für die im Abschnitt Edes 
2. Hauptstückes des ·Bundes-Verfassungsgesetzes 
vorgesehene Mitwirkung ,des Nationalrates und 
des Bundesrates an der Vollziehung des Bundes 
und für Akte ,des Landeshauptmannes, die er im 
Bereiche der mittelbaren Bundesverwaltung in 
letzter Instanz setzt (z. B. Berufungsentscheidun­
gen in Verwaltungsstrafsachen). Keine Geschäfte 
der obersten Bundes'verw~ltung sind übrigens 
auch ,die von den Gerichten zu besorgenden 
Agenden der Justizverwaltung. Nur soweit Ange­
legenheiten der Justizverwaltung auf Grund des 
Gesetzes vom zuständigen Bundesministerium 
(v gl. Z. 3 Abschnitt A und Z. 8 des Abschnittes C 
des Teiles 2 der Anlage) zu besorgen sind, han­
delt es sich um Geschäfte der obersten Bundes­
verwaltung im Sinne ,des § 2 des Gesetzentwurfes. 

Im Zusammenhang mit dieser Regelung (Z. 3 
Abschnitt A des Teiles 2 der Anlage), wonach die 
Justizverwaltungsangelegenheiten des Verwal~ 
tungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichts­
hofes im Bereich ,der obersten Bundesverwaltung 
vom Bundeskanzleramt zu besorgen sind, haben 
sowohl der Verfassungsgerichtshof als auch der 
Verwaltungsgerichtshof ,das Recht zur autonomen 
Besorgung der sie betreffenden Verwaltungs­
angelegenheiten gefordert. Beide Höchstgerichte 
sind sich hiebei bewußt, daß es zur Verwirkli­
chung der von ihnen gewünschten Autonomie 
auch in Justizverwaltungsangelegenheiten einer 
besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Rege-
lung bedarf. ' 

Dieser Wunsch der beiden Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts war Gegenstand eingehender 
Beratungen, an denen insbesondere auch im Hin­
blick auf allfällige Rückwirkungen auf den Ober­
sten Gerichtshof Vertreter des Bundesministe­
riums für Justiz teilgenommen haben. Diese Sera­
tungen erbrachten folgendes Ergebnis: 

a) Abs. 4 der Entschließung des Bundesprä­
sidenten vom 12. August 1924,BGBI. Nr. 312, 
betreffend die Ausübung des Rechtes zur Ernen­
nung von Bundesangestellten, bestimmt folgen­
des: 

"Weiters genehmige ich, daß der Bundes­
minister für Justiz ,den Ersten Präsidenten des 

Obersten Gerichtshofes, der Bundeskanzler den 
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes und 
den Ersten Präsidenten des Verwaltungs­
gerichtshofes mit cler Ernennung sämtlicher 
Beamten der allgemeinen Verwaltung bei den 
genannten Gerichtshöfen, soweit, ,die Ernen­
nung nicht mir vorbehalten ist, der Bundes­
minister für Justiz den Ersten Präsidenten des 
Obersten Gerichtshofes auch mit der Ernen­
nung des Präsidialsekretärs und der Ratssekre­
täre ... , soweit die Ernennung nicht 
mir vorbehalten ist, betraut. 

Diese als Subdelegation zu wertende Regelung 
ist aus mehrfach bekannten Gründen verfassungs­
rechtlich äußerst problematisch. 

Das Bundeskanzleramt wird den Entwurf einer 
Bundes-V erfassungs gesetz-Novelle vorbereiten, 
die dieses vom Bundespräsidenten zu delegierende 
Ernennungsrecht ,der Präsidenten der drei Höchst­
gerichte auf verfassungsrechtlich unanfechtbare 
Grundlagen stellen soll. Der Entwurf einer sol­
chen Novelle wil1d unverzüglich dem Begutach­
tungsverfahren zugeführt werden. 

/ 
b) Eine darüber hinausgehende Aktivität in 

der Richtung, den Präsidenten der drei Höchst­
gerichte die Stellung eines obersten Vollziehungs­
organes in Angelegenheiten der Justizverwaltung 
der drei Gerichtshöfe einzuräumen, wofür es 
ebenfalls einer verfassungsgesetzlichen Regelung 
bedürfte, kann nicht in Erwägung gezogen wer­
den. 

Hiefür ist vornehmlich die überlegung maß­
gebend, daß ,durch eine derartige verfassungs­
gesetzliche Regelung die parlamentarische Kon­
trolle gegenüber ,diesen Sparten der Justizverwal­
tung nicht mehr gegeben wäre. Der Nationalrat 
hätte zwar auch in dieser Richtung ,das Budget­
bewilligungsrecht, nicht aber Kontrollrechte, wie 
sie jetzt den zuständigen Bundesministern gegen­
über in diesen Angelegenheiten der Justizverwal­
tung der Höchstgerichte jederzeit vom National­
rat wahrgenommen werden können. Die Präsi­
denten der Höchstgerichte insoweit ,der parla­
mentarischen Kontrolle zu unterwerfen, verbietet 
sich wohl aus rechtspolitischen Überlegungen 
(Unabhängigkeit der Gerichte). 

Insoweit Parallelen mit ,den einschlägigen Funk­
tionen des Präsidenten des Nationalrates und des 
,Präsidenten des Rechnungshofes zu ziehen, er­
scheint nicht möglich, weil diese beiden Organe 
dem Nationalrat unmittelbar verantwortlich 
sind. 

c) Der vorliegende Entwurf eines Bundesmini­
steriengesetzes würde bei Gesetzwerdung der ge­
planten Sanierung der Delegation von Ernen­
nungsrechten durch den Bundespräs1denten an 
,die Präsidenten der drei Höchstgerichte insoweit 
keiner Veränderung bedürfen. Soweit nämlich 
gemäß cler geplanten Novelle zum Bundes-Ver-
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fassungsgesetz .der Bundespräsident die Möglich­
keit hat, unmittelbar Ernennungsrechte an die 
,Präsidenten der Höchstgerichte zu delegieren, 
wäre kein Wirkungsbereich der Bundesministe­
rien gegeben. 

§ 3 bestimmt, in Z. 1 und Z. 2 zunächst, inwie­
weit die Bundesministerien andere Organe bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen 
haben. 

Hinsichtlich des Bundespräsidenten, des Natio­
nalrates, des Bundesrates und der Bundesver­
sammlung, .des Rechnungshofes, ,des Landeshaupt­
mannes, einer Kollegialbehörde im Sinne des 
Art. 133 Z. 4 B-VG und eines nachgeordneten 
Organes erstreckt sich die Verpflichtung zur Mit­
wirkung bei der Besorgung der diesem Organ 
zugewiesenen Vollzugsakte so weit, als dies in 
anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist (Z. 1). 
Solche ·die Mitwirkung ,der Bundesministerien 
vorsehende Rechtsvorschriften sind z. B. Art. 67 
B-VG oder § 4 Abs. 2 des Rechnungshofgesetzes 
1948. Weiters wäre in diesem Zusammenhang 
auch auf Art. 22 B-VG zu verweisen. Diese all­
gemeine Hilfeleistungsverpflichtung, die auch für 
die Bundesministerien gilt, wird dadurch, ohne 
daß ,dies ausdrücklich gesagt werden müßte, nicht 
berührt. 

In bezug auf die Bundesregierung ist der Um­
fang ,der Mitwirkungsverpflichtung der Bundes­
ministerien bei ,Besorgung der der Bundesregie­
rung übertragenen Aufgaben in Z. 2 näher gere­
gelt. Da die Bundesregierung über kein eigenes 
Amt verfügt, hat jedes Bundesministerium im 
Rahmen seines Wirkungsbereiches die von der 
Bundesregierung zu besorgenden Verwaltungs­
geschäfte vorzubereiten und durchzuführen. Die­
ser bisher nur teilweise gesetzlich verankerte 
Grundsatz soll nach ,der hier vorgeschlagenen 
Regelung insbesondere, auch für die Erlassung 
von Verordnungen der Bundesregierung und für 
Vorlagen der Bundesregierung an den National­
rat gelten. Solche Verordnungen und Vorlagen 
(insbesondere Gesetzentwürfe) sind von demjeni­
gen Bundesministerium auszuarbeiten, in dessen 
Wirkungsbereich ,die darin behandelte Materie 
fällt. Dieses Bundesministerium trifft dabei ins­
besondere auch die Verpflichtung, gesetzlich zu 
einer Außerung berechtigte Interessenvertretun­
gen anzuhören. Das sachlich zuständige Bundes­
ministerium ist weiters verpflichtet, ,die von der 
Bundesregierung beschlossene Verordnung zu 
vollziehen bzw. die von der Bundesregierung 
beschlossene Regierungsvorlage gegenüber ·dem 
Nationalrat und dem Bundesrat zu vertreten. 

Die Kanzleigeschäfte der Bundesregierung hat 
gemäß der Anlage das Bundeskanzleramt zu füh­
ren (Z. 9 des Abschnittes A des Teiles 2 der An­
lage). 

Die Z. 3 und 4 des § 3 versuchen, den im All­
gemeinen Teil ,der Erläuterungen unter B dar­
gelegten Gedanken, daß die Bundesverwaltung 

einer wirksamen Leitung und vorausschauenden 
Planung bedarf, die den Bundesministerien ob­
liegt, Rechnung zu tragen. 

Zu § 4: Die Verpflichtung der Bundesministe­
rien, ihre nachgeordneten Verwaltungsdienststel­
len unbeschadet des Einschaurechtes des Rech­
nungshofes zu beaufsichtigen und festgestellte 
Mißstände abzustellen, ergibt sich letzten Endes 
aus ,dem im Art. 20 Abs. 1 B-VG verfassungs­
gesetzlich festgelegten Leitungs- und Weisungs­
recht. Der Umfang dieser Dienstaufsicht wird 
hier im. einzelnen geregelt. Diese Regelung gilt 
auch für den Bereich der Justizverwaltung, soweit 
sie nicht ,durch Senate oder Kommissionen aus­
geübt wird (vgl. Art. 87 Abs. 2 B-VG). Die 
besonderen Regelungen des Gerichtsorganisations­
gesetzes über ,das Verhältnis des Bundesministe­
riums für Justiz zu den Gerichten wurden so 
wie alle anderen materiellen Rechtsvorschriften 
nicht berührt. 

Diese Regelung hat keinen Einfluß auf die 
Stellung des Bundesministers als oberstes Organ 
der mittelbaren Bundesverwaltung, die bundes­
verfassungsgesetzlich festgelegt ist. Dies wird 
durch Abs. 3 klargestellt. 

Weiters lassen die Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 auch die Stellung und die Rechte des 
Bundes als Teilhaber an Gesellschaften ,des Pri­
vat- und Handelsrechtes unberührt. 

Ganz allgemein kann gesagt werden, daß sich 
die Dienstaufsicht zum Unterschied von ·der in 
Z. 8 des Teiles 1 ,der Anlage erwähnten Fachauf­
sicht nur auf Einrichtungen bezieht, die organisa­
torisch dem Bund zuzurechnen sind. Dies kommt 
übrigens auch inder ganz verschiedenen For­
mulierung der Z. 8 und 9 des Teiles 1 der An­
lage klar zum Ausdruck. Die Dienstaufsicht der 
vorliegenden Bestimmung bezieht sich daher ins­
besondere auch nicht auf Selbstverwaltungsein­
richtungen, selbst wenn diese Aufgaben der Bun­
desverwaltung besorgen. 

Zu § 5: Diese Bestimmung des Gesetzentwurfes 
versucht, der Interdependenz der Verwaltungs­
aufgaben sowie ihrer steigenden Komplexität und 
Verflechtung untereinander Rechnung. tragend, 
eines der wesentlichen Probleme der geplanten 
Neuregelung zu lösen, nämlich das Zusammen­
wirken zwischen den Bundesministerien in jenen 
Fällen, in denen ein bestimmtes Ver w a 1-
tun g s ge s eh ä f t in den Wirkungsbereich 
mehrerer rBundesministerien fällt oder Interessen 
von Sachgebieten berührt, ·die anderen als dem 
zuständigen Bundesministerium zur Besorgung 
zugewiesen werden. 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläute­
rungen dargelegt wurde, muß sich ,der Gesetz­
entwurf mit einer Regelung des allgemeinen Wir­
kungsbereiches begnügen. Die Bestimmung des 
§ 5 hat daher nur subsidiäre Bedeutung und läßt 
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die bestehenden Regelungen über das Zusammen­
wirken von Bundesministerien in konkreten Ver­
waltungsangelegenheiten unberührt. 

Die im § 5 vorgeschlagerie subsidiäre Regelung 
läßt sich von folgenden grundsätzlichen über­
legungen leiten: 

1. Ein gemeinsames Vorgehen oder Zusammen­
wirken mehrerer Bundesministerien kommt nur 
für solche Verwaltungsgeschäfte in Frage, die sich 
auf mehrere in den Wirkungsbereich verschiede­
ner Bundesministerien fallende Sachgebiete bezie­
hen. 

2. Eine ausdl'ückliche Bezeichnung alle,r Ver­
waltungsgeschäfte, -die ein gemeinsames Vorgehen 
oder Zusammenwirken mehrerer Bundesministe­
rien notwendig machen, ist aus praktischen Grün­
den nicht möglich. Eine solche Liste müßte immer 
unvollständig bleiben, weil es sich als unmöglich 
erweist, sämtliche allenfalls notwendig werdende 
Verwaltungsgeschäfte vorauszusehen, die Ange­
legenheiten mehrerer, verschiedenen Bundesmini­
sterien zur Besorgung zugewiesenen Sachgebiete 
betreffen. 

3. Für die vorgeschlagene Regelung sind zwel 
Begriffe von entscheidender :Bedeutung: 

A. der Begriff "Geschäft" und 
B. der Begriff "Sachgebiet"._ 

Unter "Geschäfte" ist der konkrete Verwal­
tungsakt zu -verstehen. Es kann sich dabei um 
einen Bescheid, eine Verordnung, die Vorberei­
tung einer Regierungsvorlage oder überhaupt um 
jeden konkreten Akt handeln, ,der im Sinne der 
§§ 2 und 3 des Gesetzentwurfes von einem Bun­
desministerium zu setzen ist. 

Der Ausdruck "Sachgebiet" bezeichnet die Ma­
terien, -die den einzelnen Bundesministeriendurch 
§ 2 Abs. 1 im Zusammenhang mit der Anlage zur 
Besorgung zugewiesen sind. 

4. Die vorgeschlagene Regelung unterscheidet 
zwischen 

A. gemeinsamen Vorgehen (Abs. 1 Z. 1) und 
B. dem Zusammenwirken mehrerer Bundes­

ministerien (Abs. 1 Z. 2). 

Zu A: Gemeinsam haben mehrere Bundes­
ministeriendann vorzugehen, wenn ein GesChäft 
mehrere in den Wirkungsbereich verschiedener 
Bundesministerien fallende Sachgebiete zum 
Gegenstand hat. Dies wird stets dann der Fall 
sein, wenn das betreffende Geschäft unmittelbar 
Wirkungen auf mehreren Sachgebieten erzeugt. 

In jenen Fällen, in ,denen ein gemeinsames 
Vorgehen mehrerer Bundesminirsterien vorge­
schrieben ,ist, ergibt sich die Frage, welches der 
betreffenden Bundesministerien, die grundsätz­
lich alle in gleicher Weise zuständig sind, zur 
f ü h ren den Geschäftsbehandlung berufen ist. 

Der vorliegende Entwurf versucht, dieses Pro­
blem im Abs. 2 in -der Weise zu lösen, daß er 
die führende Geschäftsbehandlung jenem der zu­
ständigen Bundesministerien überträgt, dessen 
Wirkungsbereich ü her wie gen cl betroffen 
wir-d. 

Der Wirkungsbereich welches Bundesministe­
riums durch ein in ,die gemeinsame Zuständigkeit 
mehrerer Bundesmini'sterien fallendes Geschäft 
überwiegend betroffen wird, ist eine Tatfrage. 
Diese Tatfrage zu beurteilen sind zunächst die 
betreffenden Bundesministerien berufen. Kommt 
eine solche Beurteilung innerhaLb einer angemes­
senen Frist nicht zustande, so devolviert die 
Zuständigkeit hinsichdich ,dieser Frage an ,die 
Bundesregierung. Die ,Bundesregierung kann nach 
Ablauf der angemessenen Frist von jedem der 
betreffenden -Bundesministerien zur Beurteilung 
ange:nufen werden.-

Diese hier vorgeschlagene Regelung erscheint 
sowohl vom Standpunkt ,des Art. 19 Albs. 1 und 
des Art. 69 Abs. 1 als auch des Art. 83 Abs. 2 
B-VG unbedenklich. Die Bundesregierung wird 
nach der hier vorgeschlagenen Regelung nicht 
als Instanz gegenüber den ~etreffenden Bundes­
ministerien tätig, sondern hat eine originäre Be­
fugnis zur Beurteilung der Frage ,der führenden 
Geschäftsbehandlung, wenn nach Ablauf der fest­
zusetzenden Frist keine gemeinsame Auffassung 
,der betreffenden Bundesministerien zu dieser 
Frage vorliegt. Mit Ablauf dieser Frist geht die 
Zuständigkeit der betreffenden Bundesministe­
rien, diese Frage selbst zu beurteilen, unter. 
Welche Frist als angemessen anzusehen ist, wird 
nach den Umständen des Einzelfalles beurteilt 
werden müssen. 

Die Zuständigkeit zur führenden Geschäft.s­
behandlung ergibt sich im übrigen ebenfalls aus 
dem Gesetz. Die ,gemeinsame Beurteilung der 
betreffenden Bundesministerien bzw. ,der Bundes­
regierung hat daher nur feststellenden Charak­
ter. Dies findet im WortlliUt ,des § 5 i\lbs. 2 durch 
die Verwendung des Wortes "feststellen" seinen 
Ausdruck. Die Zuständigkeit zur führenden Ge­
schäftsbehandlung wi:nd daher nicht erst durch 
diese Entscheidung begründet. Die vorgeschlagene 
Lösung entspricht daher jedenfalls ,dem Art. 83 
Abs. 2 B-VG. 

Zu B: Ein Zusammenwirken mehrerer Bun­
desministerien ist für jene Fälle vorgesehen, in 
denen das betreffende Geschäft zwar nur Sach­
gebiete betrifft, die inden Wirkungsbereich 
ein e s Bundesministeriums fallen. Das bedeutet 
mit anderen Worten, -daß nur ein Bundesmini­
sterium zur Besorgung ,dieses Geschäftes zustän­
dig ist, durch dieses Geschäft aber auch Inter­
essen anderer Sachgebiete berührt wel'den, die 
zum Wirkungsbereich eines anderen als des zu­
ständigen Bundesministeriums gehören. In die-
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sem Fall hat das betreffende Geschäft zwar keine 
unmitteLbaren Wirkungen für nicht in den Wir­
kungsbereich des zuständigen Bundesministeri­
ums fallende Sachgebiete, i'St jedoch geeignet, mit­
tellbar auch auf Sachgebiete Einfluß auszuüben, 
die nicht zum Wirkungsbereich des zuständigen 
Bundesministeriums zählen. Diese Auswirkungen 
können verschiedener Avt sein: 

a) sie können sich im rein Tatsächlichen er­
schöpfen oder aber auch 

b) konkrete Maßnahmen auf diesen anderen 
Sachge.bieten notwendig machen. 

Der vorliegende Entwurf vel'sucht, diese bei­
den Fälle verschieden zu 'behandeln (Abs. 3). 

Zu a): In diesem Fall ist das beteiligte Bundes­
ministerium bloß anzuhören. Das zuständige 
Bundesministerium hat zu dies~m Zweck ,das be­
teiligte Bundesministerium zu einer Stellung­
nahme binnen einer angemessenen Frist einzu­
laJden. Die Frist ist vom zuständigen Bundes­
ministerium unter Bedachtnahme auf die Be­
sonderheiten des betreffenden Geschäftes so fest­
zusetzen, 'daß das beteiligte Bundesministerium 
tatsächlich in der Lage ist, von seinem Äuße­
rungsrecht Gebrauch zu machen. 

Zu b): In jenen Fällen, in denen ein Geschäft 
konkrete Maßnahmen auf Sachgebieten notwen­
dig macht, ,die in ,den Wirkungsbereich eines 
anderen Bundesministeriums fallen, hat ,das zu­
ständige Bundesministerium im Einvernehmen 
mit Idem beteiligten Bundesministerium vorzu­
gehen. 

Insbeson~ere im Hinblick auf die verfassun~s­
gesetzlich festgelegte Entscheidungspflicht ,der 
Verwaltungsbehärden in individuellen Verwal­
tungsangelegenheiten (Art. 132 B-VG) erscheint 
es notwendig, für Fälle vorzusorgen, in denen 
ein· Einvernehmen zwischen dem beteiligten und 
dem zU'ständigen Bundesministerium nicht Zu­
'stande kommt. Der vorliegende Entwurf sieht 
für solche Fälle eine Anrufung der Bundesregie­
rung vor, die das zuständige Bundesministerium 
von seiner im § 73 A VG 1950 und Art. 132 
B-VG festgelegten Entscheidungspflicht jedoch 
nicht enthebt. Im Hinblick auf die Art. 19 Abs. 1 
und 69 Abs. 1 B-VG kommt der Bundesregie­
rung jedoch keine Entscheidungsbefugnis zu, 
wenn sie wegen Nichtzustandekommens eines 
'Einvernehmens angerufen wird. Sie hat lediglich 
die Rolle eines Vermittlers. 

Abschließend sei nochmals betont, daß § 5 nur 
auf jene Geschäfte Anwendung findet, die nicht 
Gegenstand einer besonderen Kompetenzrege­
lung sind. Da dies für die meisten individuellen 
Verwaltungsakte und auch für den Großteil der 
Verordnungen zutrifft, wir,d sich der Anwen­
dungsbereichdes § 5 in erster Linie auf die Vor­
bereitung von Gesetzesvorlagen und auf sonstige 
Regierungsgeschäfte heziehen. 

Zu § 6: Es ist der Funktion eines Minister­
präsidenten (Vorsitzenden der Regierung) 
wesensgemäß, innerhalb der obersten Staats­
organe der Verwaltung, losgelöst von bestimm­
ten Ressortinteressen, dem Gedanken der Inte­
gra;tion oder mit anderen Worten der Sorge 
um die Einheit der staatlichen Funktionen im 
Bereiche der Verwaltung gerecht zu wer,den. 

Diese überlegungen wel'den in der Verwal­
'tungslehre treffend von Tetzner und Merkl her­
ausgestellt, die in dem Minrs~erpräsidenten ein 
Organ der Einheit der Verwaltung und der 
Regierungspolitik sehen. Insofern besitm jeder 
Ministerpräsident eine Schlüsselfunktion, ein Ge­
danke, der schon im § 11 ,des Gesetzes vom 
11. Dezember 1918, StGBI. Nr. 139, trefflich 
zum Ausdruck kommt. Folgerichtig ist auch die 
Funktion des Bundeskanzlers in ,der österreichi­
schen Verfassung in Artikel 70 B-VG geregelt. 
Soll der Vorsitzende der Regierung dieser Funk­
tion genügen, muß zwischen den obersten Orga­
nen der Verwaltung ein umfassendes In f 0 r­
m at ion s s y s t e m bestehen, das letztlich beim 
Vorsitzenden der Regierung mündet, der z e i t­
ger e c h t ,die oft widerstreitenden Interessen 
miteinander zu koordinieren hat. 

Mit ,der Bestimmung des § 6 soll eine solche 
einheitliche Planung und Gestaltung ,der Regie­
rungspolitik durch den Bundeskanzler ermög­
licht wel'den, der, ohne ,den übrigen Mitgliedern 
,der Bundesregierung übergeordnet zu sein, sei~ 
ner Stellung als Regierungschef entsprechend über 
alle wesentlichen Vorhaben der einzelnen Res­
sorts 'bereits im Planungsstadium zu einem mög­
lichst frühen Zeitpunkt informiert wer,den soll. 

Zu § 7: Wie bereiTS im ersten Teil der Erläute­
rungen bemerkt wurde, mangelt es derzeit an 
einer gesetzlichen Regelung ,der inneren Organi­
sa'tion der Bundesministerien. Diesem Mangel ab­
zuhelfen, dienen diese und ,die folgenden Bestim­
mungen des Entwurfes. 

Die hier vorgeschlagene Regelung knüpft 
grundsätzlich an Bestehendes an. Demgemäß wird 
an der traditionellen Gliederung der Bundesmini­
sterien in Sektionen und Abteilungen fest geh al-
ten (Abs. 1). " 

Die Grundsätze, nach denen alle Geschäfte auf 
die einzelnen Sektionen aufzuteilen sind, werden 
im Gesetz genau umschrieben. Zusammengehöri­
ges soll grundsänlich auch zusammen behandelt 
werden. Das hedeutet aber nicht, daß die Fach­
und Rech1isangelegenheiten eines Sachgebietes 
jedenfalls gemeinsam behandelt weliden müssen. 
Wenn der sachliche Zusammenhang der Rechts­
angelegenheiten mehrerer Sachgebiete einerseits 
und der fachlichen Angelegenheiten dieser Sach­
gebiete andererseits gegeben ist, ist es mit der 
vorgeschlagenen Regelung durchaus vereinbar, 
einheitliche Rechtssektionen getrennt von den 
Fachsektionen zu bilden. 
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Um auch dem Bedürfnis der Praxis gerecht zu 
werden, die vielfach mehrere Abteilungen einer 
Sektion zu einer besonderen Gruppe zusammen­
faß,t oder Abteilungen. in Referate unterteilt hat, 
sieht auch ,der vorliegende Entwurf in seinem 
Abs. 2 Gruppen und Referate vor. Es sollte sich 
dabei jedoch um Ausnahmen handeln, die nur 
dort Platz greifen dürfen, wo dies aus sachlichen 

. Gründen im Interesse einer ökonomischen und 
konzentrierten Verwaltung notwendig ist. 

Diese Grundsätze über ,die innere Organisation 
der Bundesministerien gelten umfassend lediglich 
mit ,den in ,den Abs. 3 und 7 und 10 des § 7 
des vorliegenden Entwurfes seLbst vorgesehenen 
Ausnahmen. 

Abs. 3 erlaUlbt Sonderformen der inneren 
Organisation eines 'Bundesministeriums für die 
Behandlung ,der ,dem Bundesminister vorbehalte­
nen Aufgaben auf dem Gebiete der Regierungs­
politik. Durch letztere Regelung soll ,der Weiter­
bestand der derzeit verschiedentlich hestehenden 
Kabinette und Ministersekretariate sowie die 
Einrichtung besonderer Grundsatzabteilungen 
für den ganzen Ressortbereich ermöglicht wer­
den. Weiters sollen ,damit auch die derzeit im 
Bundesininisterium für Handel, Gewerbe und 
Industrie bestehenden Fach-' und Branchenrefe­
rate erfaßt wenden. 

Eine dem Abs. 3 ähnliche Regelung enthält 
auch Achs. 4, der die Möglichkeit vorsieht, zen­
trale Einrichtungen vergleichbar den seinerzeiti­
gen Ersparungskommissären in ,den Bundesmini­
sterien oder den Kontrollämtern ,im Bereich ein­
zelner Länder zur inneren Überwachung der Ge­
schäftsführung der BUIl!desministerien zu schaffen. 

Abs. 5 berücksichtigt die !besonderen Erforder­
nisse ,der PrivatwirtlSchaftsverwaltung. 

Durch Abs. 6 und Abs. 7 wurden Sonderrege­
lungen für B~bliotheken, Archive, Buchhaltungen 
sowie für Ein-, AJbgangs- und sonstige Hilfs­
stellen ermöglicht, die ,die notwendige Konzen­
tration und Koordinierung in ,diesen Bereichen 
und insbesondere ,die Anwendung moderner 
Buchhaltungsmethoden erleichtern sollen. 

Weitere Ausnahmen sehen Abs. 9 für d;!!s Bun­
desministerium für Inneres, Abs. 10 für das Bun-

"desministerium für' Landesverteidigung und 
Abs. 11 für das Bundesministerium für Auswär­
tige Angelegenheiten vor. Diese Sonderregelun­
gen sind zur Gewährleistung der :l!llgemeinen 
Sicherhe~t und im Hinblick auf die Verfassungs­
bestimmung des § 15 Abs. 1 des Behörden­
überleitungsgesetzes, im Interesse der Schlagkraft 
des Bundesheeres bzw. im Hinblick auf die inter­
nationale übung notwendig. 

Die organisator~sche Gliederung der einzelnen 
Bundesministerien ist unter Bedachtnahme auf 
die vorstehenden Grundsätze in einer für jed!!S 

Bundesministerium einheitlichen Geschäftseintei­
lung (Abs. 8) festzulegen, die eine Verwaltungs­
verordnung ist (vgl. die Erkenntnisse des Ver­
fassungsgerichtshofes Slg. Nr. 1283/1929 und 
Slg. Nr. 4698/1964). Der Bundesminister ist bei 
Er!assung der Geschäftseinteilung, die zur öffent­
lichen Einsicht aufzulegen ist, gemäß Art. 18 
Abs. 2 B-VG an die hier vorgesehenen Grund­
sätze gebunden. 

Um allfällige Mißverständnisse insbesondere 
im Zusammenhang mit Art. 83 Abs. 2 B-VG aus­
zuschließen, wird in Abs. 12 ausdrücklich fest­
gestellt, daß auf Grund der Geschäftseinteilung 
niemand ein Recht geltend machen kann. Das 
gilt für die Parteien eines Verwaltungsverfahrens, 
die daraus nicht den Anspruch albleiten können, 
daß eine Angelegenheit von einer bestimmten 
Abteilung, Sektion, Gruppe oder einem bestimm­
ten Referat eines Bundesministeriums besorgt 
wird. Dies gilt aber auch für die Bediensteten 
eines Bundesministeriums, die auf Grund einer 
ihnen durch die Geschäftseinteilung und die Ge­
schäftsordnung übertragenen Funktion keine 
dienstrechtlichen Ansprüche geltend machen kön­
nen. Ob und inwieweit sich auf Grund der Be­
sorgung bestimmter Funktionen dienstrechtliche 
Ansprüche ergeben, bestimmt sich ausschließlich 
nach den einschlägigen dienstrechtlichen Vorschrif­
ten. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei 
noch ausdrücklich ,darauf hingewiesen, ,daß § 7 
ebenso wie die ,sonstigen 'Bestimmungen des Ab­
schnittes III für die Bun<lesministerien gelten. 
Sie ,gelten daher nicht für vom Bundesminister 
und ,damit auch von ,den Bundesministerien ver­
schiedene Organe, wie z. B. die Dienstbeurtei-
1 ungs- und Diszi plinarober kommissionen. 

Zu § 8: Die Erfahrungen insbesondere des letz­
ten Jahrzehnt,s haben gezeigt, ,daß Angelegenhei­
ten, sowie allgemeinplanende Aufgaben, ,denen, 
wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen unter B dargelegt, gerade' heute besondere 
Bedeutung zukommt, in besonders wirkungsvol­
ler Weise unter Mitwirkung von kollegialen Ein­
richtungen besorgt werden können, in denen alle 
zu berücksichtigenden Interessen vertreten sind~ 
Solche Einrichtungen, die den Bundesministerien, 
ohne deren Stellung als oberste Organe der Bun­
desverwaltung beeinträchügen zu wollen, hilf­
reich. zur Seite stehen, haben sich überaus be­
währt. Es kann sich hiebei sowohl um ständige 
Einrichtungen als auch um Einrichtungen han­
deln, die ad hoc zur Besorgung ei'ner ganz be­
stimmten Angelegenheit eingesetzt und nach Er­
füllung ihrer Aufgabe wieder aufgelöst werden. 
Durch die vorliegende Bestimmung soll ihnen 
eine entsprechende Rechtsgrundlage gegeben 
werden. 

Die Stellung der gesetzlichen Interessenvertre­
tungen, insbesondere ihr R~cht in bestimmten 
Angelegenheiten gehört zu werden, wird durch 
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diese Regelung in keiner Weise berührt. Aus den 
einschlägigen, die Organisation und Rechtsstellung 
der gesetzlichen Interessenvertretungen regeln­
den Gesetzen wir,d im übr-rgen in sehr vielen 
Fällen ein Anspruch der betreffenden Interessen­
vertretung abzuleiten sein, in derartigen Kom­
missionen vertreten zu sein. 

Die Einsetzung solcher Kommissionen auch 
durch die B und e s r e gi e run g zur VOl'berei­
tung und Vorberatung von Aufgaben, die von 
ihr zu besorgen sind, konnte in ,dem vorliegen­
den Gesetzentwurf, der in Durchführung des 
Art. 77 Abs. 2 B-VG die Einrichtung der Bun­
desministerien regelt, ~icht vorgesehen werden. 
Eine solche Regelung bleibt einer Geschäftsord­
nung der Bundesregierung vorbehalten. 

Zu § 9: Während die Aufteilung der Geschäfte 
auf die Sektionen, Abteilungen sowie auf aNfäl­
lige Gruppen und Referate in der Geschäftseintei­
lung und die formale Behandlung der Geschäfte 
in der Kanzleiordnung geregelt sind, ist die 
Organisation der materiellen . Geschäfosbehand­
lung in der Geschäftsor,dnung festgelegt. Die 
organisatorischen Grundsätze, nach ,denen bei der 
materielIen Geschäftsbehandlung vorzugehen ist, 
finden sich in den §§ 9 bis 11. 

in Ausübung des Weisungsrechtes nicht nur an­
ordnen, wie eine besltimmte Angelegenheit zu 
erledigen ist, sondern ohne Rücksicht auf eine 
ertei~te Ermächtigung bestimmte Angelegenhei­
ten jederzeit wieder an sich ziehen (~bs. 3). 

§ 11 behandelt das Weisungsrecht der Staats­
sekretäre in Angelegenheiten, die ihnen ,der Bun­
desmini'ster gemäß Art. 78 B-VG zur Besorgung 
ülber,tragen hat. Hinsichtlich dieser Geschäfte ist 
der Staatssekretär gegenüber den in Betracht 
kommenden Bediensteten ,der Bundesministerien 
ein vorgesetztes Organ und es unterstehen ihm 
insofern insbesonders auch die Sektionsleiter. 

§ 12 regelt die Erlassung der Kanzleiordnung. 

§ 13 legt arls allgemeinen Grundsatz für die 
gesamte innere Or-ganisation ,der Bundesministe­
rien fest, ,daß sie auch nach den Grunds;:itzen ,der 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam­
keit einzurichten sind. 

§ 14 'bestimmt jene Sachgebiete, auf ,denen bei 
Gesetzwer,dung des vorliegenden Entlwurfes 
aue h ein e Ver ä n cl e run g i m h e s 0 n d e­
ren Wir k u n g s b e r eie h einzelner Bundes­
ministerien eintreten soll. Diese Regelung hat zur 
Folge, daß auf den in den Z. 1 und 16 genannten 
Sachgebieten auch die in geltenden b e s 0 n ,d e­

§ 9 regelt die Leitung der Sektionen und Abtei- ren bundesgesetzlichen Vorschriften enthaltenen 
lungen sowie allfälliger Gruppen und Referate. Zuständigkeitsvorschriften _ dazu gehören ins-

,Der Bundesminister hat mit diesen Funktionen besondere auch .die Vollzugsklauseln - eine ent­
besonders geeignete Beamte ,der Allgemeinen Ver- sprechende Knderung erfahren. 
waltung der Verwendungsg,ruppe A oder hin-
sichtlich der Anstellungserfordernisse gleich zu Soweit durch den Teil 2 ,der Anlage eine 

d d Knderung gegenüber der geltenden Zuständig-werten e Beamte an erer Besoldungsgruppen 
(z. B. Lehrer der Verwendungsgruppe LI) zu keitsverteilung in Angelegenheiten verfügt wir,d, 
betrauen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind die durch keine besonderen Bundesgesetze gere­
unter den im zweiten Satz des § 9 .gesetzlich um- gelt sind, sieht der Gesetzentwurf davon ab, diese 
schriebenen Voraussetzungen zulässig. Angelegenheiten auch im § 14 zu nennen. Dies 

triff,t z. B. auf ,die Belange ,des Technischen 
Zu § 10: Die primäre Verpflichtung zur Be- Museums zu, das nach Z. 3 ,des Abschnittes M des 

sorgung der einzelnen Verwaltungs geschäfte ob- Teiles 2 der Anlage nunmehr in den Wirkungs­
liegt, entsprechend dem Art. 77 Albs. 3 B-VG, bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft 
dem zuständigen Bundesminister. Es erübrigt und Forschung fallen soll, während es bisher ge­
sich, diese Anor,dnung ,des B-VG hier zu wieder- mäß der durch § 18 ~bs. 2 Z. 50 des Gesetzent­
holen. Wie der Verfassungsgerichtshof jedoch in wurfes außer Kraft uetenden Vorschrift des § 3 
seinem Erkenntnis Slg. Nr. 825 bereits ausge- Abs. 1 Z. 16 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 70/ 
fuhrt hat, ergibt sich aus Art. 77 Abs. 3 B-VG 1966 zum Bundesministerium 'für Bauten und 
keine Verpflich,tung ,des Bundesministers, die Technik ressortierte. Weiters trifft dies etwa auch 
einzelnen Geschäfte eines Bundesministeriums auf die Vorsorge für die Errichtung von Hoch­
tatsächlich zur Gänze seI b s t zu besorgen und bauten, die insbesondere die Standortwahl, die 
alle Verwaltungsakte des Bundesministeriums Festlegung des Raum- und Funktionsprogramms 
selbst zu zeichnen. und die Dringlichkeit betrifft, zu, Gegenstände, die 

In den Abs. 1 bis 5 ,des § 10 wird daher ent- im Abschnitt C Z. 7 bzw. Abschnitt J bzw. Ab­
sprechend der bestehenden übung die Möglich- schnitt K ,des Teiles 2 der Anlage angesprochen 
keit vorgesehen, mit der Behandlung bestimm- sind. Die vorliegende Regelung stellt einen be­
ter Gruppen von Angele· h't ,d' d B _ sonderen Beitrag zur Verwaltungsreform dar, 

, gen el en le em un '1 f d h' b h diS ch b' . 
desminister nachgeordneten Organe zu betrauen. W~l au e? ler e an ·e ten a ge ~eten m 
Durch eine solche Ermächtigung zur Erledigung Hm~un~t e~ne ~mf~ssende Konzentr3Jtlon der 
bestimmter Verwaltungsgeschäfte wird ,das Wei- Zustandlgkerten emtntt. 
sungsrecht der vorgesetzten Or.gane jedoch nicht I Auf dem Gebiete des Kartellwesens hält der 
beeinträchtigt. Die vorgesetzten Organe können Gesetzentwurf an der geltenden Kompetenzver-
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teilung zwischen den Bundesministerien fest; nach 
der diese Angelegenheiten grundsätzlich zum 
Bundesministerium für Justiz ressortieren. 

Die allgemeinen Angelegenheiten .des Dienst­
rechtes der Richter fallen, so wie ,die allgemeinen 
AngelEßenheiten aller anderen öffentlich Bedien­
steten, in die Zuständigkeit des Bundeskanzler­
amtes. Dadurch wird jedoch weder ·die Zustän­
digkeit des Bundesministeriums für Justiz auf 
Grund ,des Richterdienstgesetzes, ,das .gemäß § 2 
Abs. 1 liet. bund § 18 Abs. 2 des Gesetzentwurfes 
nicht berührt wird, noch seine Zuständigkeit in 
individuellen Personalangelegenheiten der Richter 
auf Grund der Z. 3 des Teiles 1 der Anlage in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt. Im ~:brigen hat 
das Bundeskanzleramt bei Besorgung der ihm 
gemäß Z. 7 des Abschnittes A ,des Teiles 2 der 
Anlage zukommenden Kompetenz - hiebei wird 
es sich im wesentlichen um die Vorbereitung von 
Regierungsvorlagen handeln - gemäß' § 5 im 
Zusammenwirken mit den Bundesministerien 
vorzugehen, deren Wirkungsbereich 'berührt 
wird. Dies wäre etwa bei Richterdienstangelegen­
heiten das Bundesministerium für Justiz. Soweit 
Fragender Gerichtsorganisation in ,dienst recht­
lichen Normender genannten Art mit 'b eh a n­
d e I t werden; ist die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums für Justiz zu diesen Fragen auf 
Grund Z. 3 des A'bschnittes C des Teiles 2 der 
Anlage jedenfalls gegeben. 

Wenn der Wirkungsbereich eines jeden Bun­
desministeriums gemäß Teil 1 Z. 15 der Anlage 
zu § 2 sich auch auf Maßnahmen zur Sicherung 
einer umfassenden Landesverteidigung erstreckt, 
bedeutet dies z. B. hinsichtlich ·des Bundesmin~­
steriums für Unterricht und Kunst, daß ihm 
die Angelegenheiten der geistigen Landesverteidi­
gung obliegen. 

Gemäß Z. 1 (Angelegenheiten der Hilfe für 
Entwicklungsländer, soweit ,sie nicht iridie Zu­
ständigkeitdes Bundesministeriums für Auswär­
tige Angelegenheiten fallen) werden die Angele­
genheiten ,der Entwicklungshilfe, für die nach 
der bisher geltenden Rechtslage kein Bundes­
ministerium führend zuständig ist, unbeschadet 
der Zuständigkeit der beteiligten Bundesministe­
rien gemäß § 5 und ,der Zuständigkeit des Bun­
desministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
zur Vertretung nach außen, in die K:om petenz 
des Bundeskanzleramtes übergeführt. Diese 
Anderung in der Zuständigkeitsverteilung der 
Bundesministerien erscheint angesichts .der zu­
nehmenden Bedeutung der Entwicklungshilfe so­
wohl auf innerstaatlichem als auch auf inter­
nationalem Gebiet notwendig~ Ein wirkungsvol­
\er Einsatz der für die österreiehi'sche Entwick­
InugshiHe zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel ist nur dann gewährleistet, wenn für diese 
Angelegenheiten ein Bundesministerium führend 
verantwortlich ist. 

Im Begutachtungsverfahren ist zU Z. 2 (Ange­
legenheiten des Schulwesens auf dem Gebiete 
der Land- und Forstwirtschaft mit Ausnahme der 
Schulerhaltung, Schulerrichtung und Schulauflas­
sung der land- und forstwirtschaftlichen Bundes­
schulen) unter anderem von vier Bundesländern, 
von ,der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern österreichs und vom österrei­
chischen Landarbeiterkammertag eingewendet 
worden, daß eine Schaffung von Mit- und Dop­
pelkompetenzen, die der Entwurf vorsieht, keine 
Vereinfachung der Verwaltung bringe. Ferner 
wird mit der notwendigen Einheit von Schule, 
Versuchsanstalt und Lehrbetrieb argumentiert. 
Auch sei das Zusammenwirken zwischen Lehrern 
und dem Beratungsdienst gefährdet. 

Dem ist entgegenzuhalten, ,daß die Konzen­
trationdes gesamten 'berufsbildenden Schul­
wesens Voraussetzung für eine einheitliche Bil­
dungspolitik und. eine einheitliche Entwicklung 
des gesamten Schulwesens ist. Nur so können 
Sonderentwicklungen, die nicht auf der Linie 
der aillgemeinen Entwicklung liegen, mit Sicher­
heit ausgeschlossen werden. 

Die volle Realisierung dieses Grundsatzes ist 
derzeit aller,dings aus folgenden Gründen noch 
nicht möglich: 

a) Die verfassungsrechtliche Kompetenzvertei­
lung in den Angelegenheiten des land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesens steht noch aus und 
bildet Gegenstand ,der Beratung mit ,den Ländern 
im Rahmen des sogenannten Forderungspro­
grammsder Länder. 

b) Die übertragung der Ministerialzuständig­
keit in den Angelegenheiten ,des Dienstrechtes 
für land- und forstwirtschaftliche Lehrer auf 
das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
könnte nur durch Verfassungsänderung 
(Anderung des Lehrerdienstrechts-Kompetenz­
gesetzes) erfolgen. 

c) Die materiellen Voraussetzungen für das 
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen stehen 
im Rahmen einer in Jahrzehnten gewachsenen 
Organisation in untrennbarem Zus,ammenhang 
mit anderen Einrichtungen des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschatt, 
u. zw. nicht nur· Schulbetrieben, sondern auch 
mit Einrichtungen, die dem Versuchs- und For­
schungswesen dienen und ,die aus agrarpolitischen 
Gründen beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft bleiben müssen. Diesem Umstand 
wird ,dadurch Rechnung getragen, ,daß die Ange­
.legenheiten der Schul erhaltung der land- un.d 
forstwirtschaftlichen Bundesschulen im Wirkungs­
bereich des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft bleiben. 

Zu Z. 4 (Angelegenheiten des Arbeitsrechtes, 
soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
oder des Bundesministeriums für Verkehr fallen) 
sind insbesondere vom Amt der Nö. Landes-
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regierung, von ,der Bundeskammer der gewerb- einer Kodifikation des Arbeitsrechtes bekannt. 
lichen Wirtschaft, von der Präsidentenkonferenz Dies ist aber ohne eine Vereinheitlichung der 
,der Landwirtschaftskammern, vom öster- Wirkungsbereiche der Ministe~ien kaum möglich, 
reichischen Landarbeiterkammertag und von der gehört doch die Vorbereitung von Gesetz­
Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe entwürfen zur Vollziehung. 
gegen die Konzentration heim Bundes- Für die 'Konzentration a.11er Angelegenheiten 
ministerium für soziale Verwaltung Einwendun- des Arbeitsvertragsrechtes beim Bundes­
gen erhoben worden. ministerium für soziale Verwaltung waren ,fol-

Die Bedenken richten sich einerseits gegen die gende überlegungen maßgeblich: Schon bi~her 
Herauslösung dieser Materie aus dem Zivilrecht waren bei diesem Bundesministerium der Groß­
und damit aus dem Wirkungsbereich des Bundes- teil der Kompetenzen auf dem Gebiete des 
ministeriums für Justiz, wodurch eine Aus- "Arbeitsrechtes" (Arbeitsvertragsrecht, Arbeit­
einanderentwicklung des einheitlichen Zivil- nehmerschutz, Arbeits- und IBetriebsverfassung 
rechtsbegriffes befürchtet wird. Andererseits wird usw.) vereint.. Infolge ,der "unaufloslichen 
gegen die Konzentration des Arbeitsrechtes und Gemengelage" von privatem und öffentlichem 
seine Loslösung von den betreffenden Fach- Recht im Arbeitsrecht und der für dieses Rechts­
gebieten, in denen die Unselbständigen tätig sind, gebiet typischen Verquickung von Vertragsrecht, 
Einspruch erhoben. persönlichem Verwendungsschutz, technischem 

Für die im Entwurf des Bundesministerien- Arbeitnehmerschutz und Betriebsverfassungs,recht 
gesetzes 1971 vorgesehene Regelung der Zu- (siehe Schwarz: Offentliches und privates Recht 
ständigkeitsbestimmungen auf .dem Gebiete des im Arbeitsrecht, JBI. 1970, S. 281 ff.) scheint ·eine 
Arbeitsvertragsrechtes (§ 14 Z. 4 in Verbindung Herauslösung des. Arbeitsvertragsrechtes aus der 
mit Abschnitt E Z. 5 des Teiles 2 der Anlage) Kompetenz des Bundesministeriums für soziale 
waren folgende überlegungen maßgebend: . Verwaltung nicht zielführend. Vielmehr bietet 

Ger3lde das Arbeitsvertragsrecht bietet ein sich der umgekehrte Weg an, auch die besonderen 
anschauliches Beispiel für die nur aus der arbeitsvertraglichen Bestimmungen für einzelne 
historischen Entwicklung verständliche, sachlich Arbeitnehmergruppen in die Vollziehung des 
durch nbchts zu rechtfertigende kompetenzrecht- Bundesministeriums für soziale Verwaltung zu 
liche Aufsplitterung einer einheitlichen Materie. übertragen. Die notwendige Bedachtnahme auf 
Die historische Entwicklung des Arbeitsrechtes die zivilrechtlichen Grundlagen ,des Arbeitsrechtes 
beginnt mit Berufsordnungen für einzelne ist schond3ldurch gewährleistet, daß diejenigen 
Arbeitnehmergruppen (z. B. Bergleute) wobei arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen, bei denen 
arbeitsrechtliche Regelungen mit umfassendem andere Gegenstände des bürgerlichen Rechtes im 
Geltungshereich über ,die einzelnen Berufs- Vordergrund stehen (wie et:wa die Dienstnehmer­
gruppen hinaus erst nach und nach entstanden. h,ftpflicht), beim Bundesministerium für Justiz 
Aus diesem engen Bezug arbeitsrechtlicher Nor- verbleiben. 
men auf bestimmte Berufsgruppen_ ergab sich Wie schon erwähnt sind die Zuständigkeits-
häufig ihre kompetenzrechtliche Zuordnung, wie regelungen auf dem Gebiete des Arbeitsvertrags- /-
sich am Beispiel des Arbeitsrechtes der Berg- rechtes nur historisch erklärbar und haben keine 
arbeiter und der Landarbeiter zeigt. Mit der ausreichende sachliche Legitimation. Dies zeigt 
Angleichung der sozialen Stellung der einzelnen sich ganz deutlich beim Arbeitsvertragsrecht für 
Arbeitnehmergruppen und dem Vordringen die Bergarbeiter, deren Sondernormen ,durch 
arbeitsrechtlicher Normen mit umfassenderem Bestimmungen des allgemeinen (d. h. auch für 
Geltungsanspruch wurde diese kompetenz recht- andere Dienstnehmergruppen geltenden) Ar-
liche Aufspaltung jedoch zum Hindernis für eine beitsrechtes weitgehend derogiert wurden, aber 
sinnvolle Weiterentwicklung des Arbeitsrechtes. auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Das 
Aber nicht nur sozialpolitische, sondern auch Landarbeitsrecht hat alle wesentlichen sozial­
verwaltungsökonomische Gründe (Rechtsbereini- politischen Initiativen für die gewerblichen 
gung, Kompetenzentflechtung, Ko'nzentration Arbeitnehmer (z. B. Verbesserung der Urlaubs-
von sachlich zusammenhängenden Aufgaben in vorschriften, Arbeitszeitverkürzung und über-
einer Hand) sprechen für die durch den gegen- stundenentlohnung, Anderungen. in der Betriebs­
ständlichen Gesetzentwurf getroffenen Maß- verfassung usw.) übernommen. Dies und der 
nahmen auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes. Umstand, daß auch das Recht der land- und 

Durch die einstimmige Entschließung des forstwirtschaftlichen A n g e s tell t e n bisher 
Nationalrates vom 1. Dezember 1966 (40 der nicht zum Bundesministerium für Land- und 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen, Forstwirtschaft ressortierte, zeigt, ·daß die durch 
XI. GP), mit der die Bundesregierung zur Er- die Besonderheiten land- und forstwirtschaft­
richtung einer Kommission zur Vorbereitung der licher Arbeit bewirkten Einflüsse auf den Arbeits­
Kodifikation des Arbeitsrechtes beim Bundes- vertrag keinesfalls so gravierend sind, eine Zu­
ministerium für soziale Verwaltung aufgefordert ständigkeit des für Fragen der Landwirtschaft 
wurde, haben sich alle politischen Parteien zu zuständigen Ressorts zu rechtfertigen. Ver-
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waltungsökonomische und kodifikatorische über- Der organisatorische Aufbau dieser Inspek­
legungen sprechen auch hier für den Kompetenz- torate weicht im Hinblick auf die zu über­
übergang. wachenden Betriebe insbesondere der Bahn und 

Dazu kommt noch, daß die Zahl der Land- und der Post notwendigerweise vom Aufbau .der all­
Forstarbeiter immer kleiner wird. Damit wird gemeinen Arbeitsinspektorate ab. Während in­
einerseits eine eigene Res.sortzuständigkeit für folge der Mannigfaltigkeit dei' in allen Bundes­
das Arbeitsvertragsrecht dieser Personengruppe ländern zu inspizierenden Gewerbebetriebe eine 
immer problematischer; andererseits besteht die territoriale Gliederung der allgemeinen Arbeits­
Gefahr, .daß sie infolge ihrer geringen zahlen- inspektion zweckmäßig ist, wobei die im Bundes­
mäßigen Stärke gegenüber der Entwicklung des ministerium für soziale Verwaltung eingerichtete 
Arbeits- und Sozialrechts größerer Gruppen zu- zentrale Arbeitsinspektion als Oberbehörde auf­
rückbleiben. tritt, erfordert die Wahrnehmung der Dienst-

Die Sachnähe des Facl1ressorts schließlich, die nehmerschutzangelegenheiten vor allem bei den 
im Begutachtungsverfahren unter anderem ars großen Verkehrsträgern wie Bahn und Post eine 
Argument für die Zuständigkeit ,des Bundes- zentrale Arbeitsinspektion für das gesamte 
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft Bundesgebiet. . 
herangezogen wird, verliert durch die zuneh- Zu Z. 11 (Angelegenheiten des gewerblichen 
mende Industrialisierung der landwirtschaftlichen Personen- und Güterverkehrs): Diese. sollen nach 
Produkte und durch das VOl'dringen der land- dem Entwurf im Bundesministerium für Verkehr 
wirtschaftlichen Genossenschaften mit gewerb- zusammengefaßt werden. Den im Begutachtungs-
lichen Aktivitäten ohnehin immer mehr an Ge- f h ver a ren ,dagegen vorgetragenen Einwendungen 
wicht. Überdies werden die spezifischen Probleme ist zu entgegnen, daß die Weiterentwicklung .des 
einzelner Berufsgruppen, soweit sie Inhalt des Verkehrs Koordinierungsmaßnahmenim Sinne 
Arbeitsvertrages sein können, zunehmend durch eines möglichst hohen Nutzeffektes der Verkehrs­
das Instrument .desKollektivvertrages geregelt, wirtschaft für die GesamtwirtsChaft gebietet. Der 
der hinsichtlich Elastizität und Sachnähe die moderne Verkehr erfordert die Verwirklichung 
besonderen sozialen und wirtschaftlichen Verhält- eines den ges·amten Verkehrsbereich umfassenden 
nisse sachgerecht berücksichtigen kann. Unter verkehrspolitischen Konzepts. Dieses Konzept 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann geht hiebei _ unter Wahrung des Grundsatzes 
daher für die Zuständigkeit von "Fachressorts" der Freiheit der Wahl des Transportmittels _ 
auf dem Gebiete. des Arbeitsrechtes nichts ge- davon aus, daß jeder Verkehrsträger durch .die 
wonnen werden. Verkehrspolitik jene Funktion erhalten soll, in 

Im besonderen ist auch noch eingewendet welcher er auf Grund ,der wirtschaftlichen und 
worden, ,daß eine vollständige Konzentration des technischen Gegebenheiten mit optimalem 
Arbeitsrechts ohnehin durch den Entwurf nicht Nutzen tätig sein kann. 
erreicht wurde, weil beispielsweise die Ange-
legenheiten der Verkehrsarbeitsinspektion und Die gegenwärtige Rechtslage auf ·dem Gebiete 
der Bergbauinspektion nicht mit den Angelegen- des Verkehrswesens läßt jedoch durch die kom­
heiten der allgemeinen Arbeitsinspektion im petenzmäßige Trennung der Verkehrsagenden 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu_und die bestehenden Mitkompetenzen die Ver-
sammengefaßt wurden. wirklichung dieses Konzeptes nur upter erheb-

F.. d' 'm E t f chI R 1 lichen Schwierigkeiten zu. Es ist daher aus ver-ur le 1 n wur vorges agene ege ung 
ist unter anderem der Gesichtspunkt bestimmend kehrspolitischen Erwägungen erforderlich, alle 
gewesen, ,daß für diese Sondersparten nicht nur Verkehrs agenden in einem Ressort zu vereinen. 

die allgemein auf Grund der Gewerbeordnung Für diese Regelung sprechen aber auch 
erlassenen Dienstnehmerschutzvorschriften gel- Erwägungen verwaltungsökonomischer Art so­
ten, sondern auch eine Vielzahl von speziell für wie das Bestreben, klare Zuständigkeitsnormen 
diese Betriebe erlassenen Dienst-, Betriebs- bzw. ,ohne Kompetenzverflechtungen zu schaffen. 
Verkehrsvorschriften, in denen auch Bestim- Die Zusammenfassung der Verkehrs agenden in 
mungen über die Sicherheit der Dienstnehmer einem Ressort entspricht übrigens auch der 
enthalten sind. gesamteuropäischen Entwicklung in bezug auf die 

Hiezu kommt noch die überwachung der Ein- möglichst einheitliche Gestaltung der Verkehrs­
haltung einer, Reihe von Unfallverhütungs- ,vorschriften. 
vorschriften. Es bedarf daher fachkundiger Be-
diensteter, vor allem aus ,dem Bereiche ,der öster- In diesem Zusammenhang wird auf die Kom­
reichischen Bundesbahnen und der Post- und petenzlage in der Bundesrepublik Deutschland, 

den Niederlanden, der Schweiz usw. v·erwiesen. 
Telegraphenverwaltung, welche auch die erfol'der-
lichen Dienstprüfungen bei ihren früheren Im übrigen wurden bis zum Jahre 1946, und 
Dienststellen abgelegt haben, um insbesondere zwar auf Grund der Verordnung der Bundesregie­
für die Verkehrsarbeitsinspektion qualifiziert zu rung vom 9. April 1923 über die Besorgung der 
sem. Geschäfte ·der obersten Bundesverwaltung, BGBL 
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Nr. 199/1923, alle Verkehrsagenden auch in 
österreich von einem einzigen Ressort, nämlich 
dem Bundesministerium für Handel' und Ver­
kehr, besorgt. Erst durch das Bundesgesetz vom 
25. Juli 1946 über die Besorgung der Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung, BGBL Nr. 120, 
erfolgte eine Trennung ,der Agenden, wobei die 
Mehrzahl der Verkehrs angelegenheiten dem 
Bundesministerium für Verkehr übertragen 
wurde. Beim Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau verblieben die Angelegenheiten der 
Luftfahrt sowie der Personen- und Güter­
beförderung auf der 'Straße, mit Ausnahme des 
Personenkraftfahrlinienwesens, wobei jedoch eine 
Reihe von Mitkompetenzen zwecks Koordi­
nierul).g vorgesehen war. Im Jahre 1950 wurden 
mit Bundesgesetz vom 22. November über die 
Neuordnung des Wirkungsbereiches ,des Bundes­
ministeriums für Handel und Wiederaufbau und 
des Bundesministeriums für Verkehr und ver­
staatlichte Betriebe, BGBL Nr. 244, dem Ver­
kehrsressort die Angelegenheiten der Luftfahrt 
zur Besorgung übertragen. 

Die nunmehr vorgesehene Kompetenzregelung 
bedeutet daher einerseits die Wiederherstellung 
einer in tlsterreich bereits gehandhabten Kom­
petenzverteilung, andererseits stellt sie die An­
passung der Gesetzeslage an die verkehrs­
politischen Notwendigkeiten dar. 

Zu § 15: Diese Bestimmung, die im Zusammen­
hang mit § 18 Abs. 3 zu lesen ist, regelt in 
Anlehnung an § 9 des Bundesgesetzes BGBL 
N r. 205/1970 die personellen Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit den in diesem Bundesgesetz 
verfügten Zuständigkeitsveränderungen notwen­
dig sind. Auf die Interessen der betroffenen 
Dienstnehmer wird in § 18 Abs. 3 des Gesetz­
,entwurfes dadurch Bedacht genommen, ,daß § 67 
Abs. 4 bis 8 der Dienstpragmatik in der Fassung 
der Dienstpragmatik-Novelle 1969 ausdrücklich 
für unberührt erklärt werden. 

§ 16 trägt den Erfordernissen der Praxis Rech­
nung, die es angesichts der zunehmenden 
zwischenstaatlichen Verflechtung immer mehr 
notwendig macht, daß die sachlich zuständigen 
Bundesministerien neben dem ,Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in 
immer größerem Maße an den auswärtigen Ange­
legenheiten auf bestimmten Sachgebieten Anteil 
nehmen. Die vorliegende ,Bestimmung soll es 
daher dem Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten ermöglichen, die Zuständigkeit seines 
Bundesministeriums zum Schriftverkehr mit ,dem 
Ausland, zur Verhandlung von Staats,verträgen 
und zur Vertretung gegenüber internationalen 
Fachorganisationen und zum Verkehr mit diesen, 
in einem bestimmten eingeschränkten Umfang 
einem anderen Bundesministerium zu übertragen. 
Eine solche Delegation von dem Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

obliegenden Zuständigkeiten auf dem Gebiete 
der auswärtigen Angelegenheiten setzt eine ent­
sprechende Verordnung voraus" die vom Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten im Ein­
vernehmen mit dem beteiligten Bundesminister 
zu erlassen und im Bundesgesetzblatt kund­
zumachen ist. In der gemäß Abs. 1 zu erlassenden 
Verordnung sind gleichzeitig auch jene Bedin­
gungen und Auflagen festzulegen, die das dele­
gierte Bundesministerium bei Wahrnehmung ,der 
ihm übertragenen Zuständigkeiten auf ,dem Ge­
biete der auswärtigen Angelegenheiten beachten 
muß, um es dem ,Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten zu ermöglichen, die ihm 
vorbehaltenen Agenden wahrzunehmen (vgl. 
Abs. 2). Von Gesetzes wegen müssen dem Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
jedenfalls alle völkerrechtlichen und außen­
politischen Belange vorbehalten bleiben (Abs. 1). 
Weiters ist in Abs. 3 des Gesetzentwurfes vor­
gesehen, daß ermächtigte Bundesministerien mit 
ausländischen Vertretungsbehörden in tlsterreich 
und mit österreichischen Vertretungsbehörden im 
Ausland jedenfalls nur im Wege des Bundes­
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
verkehren ,dürfen. 

In diesem Zusammenhang sei nochmals ,darauf 
hingewiesen, daß der vorliegende Gesetzentwurf, 
abgesehen von den in § 14 behandelten Fällen, 
materielle Vorschriften unberührt läßt und daher 
auch die bereits jetzt' insbesondere in Staats­
verträgen enthaltenen Regelungen nicht berührt, 
die einen direkten Verkehr einzelner Fachressorts 
mit dem Ausland oder mit internationalen 
Organisationen vorsehen. 

§ 17 versucht, die Erlassungder neuen 
Geschäftseinteilungen und der neuen Kanzlei­
ordnung so zu regeln, ,daß sie ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzentwurfes zum Jahres­
beginn in Geltung treten. 

Gemäß § 18 Abs. 1 sollen die derzeit wirk­
samen Geschäftseinteilungen und die derzeit in, 
Kraft befindliche Kanzleiordnung ,der Bundes­
ministerien bis zum Inkrafttreten der neuen 
auf Grund der §§ 7 und 12 zu erlassenden 
weitergelten. 

Abs. 2 des § 18 verfügt ausdrücklich das 
Außerkrafttreten aller Rechtsvorschriften über 
die Zahl, den a 11 g e m ein e n Wirkungsbereich 
und ,die Errichtung der Bundesministerien und 
zählt die wesentliche~ der durch ,diese Bestim­
mung erfaßten Rechtsvorschriften ausdrücklich 
auf. Es handelt sich dabei um eine demonstrative 
Aufzählung, die ebenfalls als Beitrag zur Rechts­
bereinigung gedacht ist. 

§ 19 enthält die Vollzugsklauseln und eine 
Bestimmung über ,das Inkrafttreten der geplanten 
Neuregelung. Hiefür ist schon aus finanzgesetz­
lichen überlegungen der Beginn eines Kalender­
jahres vorgesehen. 
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